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Die Bundesarbeitskammer ist die ge-
setzliche Interessenvertretung von 
rund 3,4 Millionen ArbeitnehmerIn-
nen und KonsumentInnen in Österre-
ich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts und ver-
braucherpolitischen Angelegenheiten 
auf nationaler als auch auf der Brüs-
seler EU-Ebene. Darüber hinaus ist die 
Bundesarbeitskammer Teil der öster-
reichischen Sozialpartnerschaft.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel wurde 
1991 errichtet, um die Interessen aller 
Mitglieder der Bundesarbeitskammer 
gegenüber den Europäischen Institu-
tionen vor Ort einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation von neun 
Arbeiterkammern auf Bundesländere-
bene, die gemeinsam den gesetzlichen 
Auftrag haben, die Interessen ihrer Mit-
glieder zu vertreten. 

Rudi Kaske
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben bera-ten 
die Arbeiterkammern ihre Mitglieder 
unter anderem in Fragen des Arbe-
itsrechts, des Konsumentenschutzes, in 
Sozial- und Bildungsangelegenheiten. 
Mehr als drei Viertel der rund 2 Mil-
lionen Beratungen jährlich betreffen 
arbeits-, sozial- und insolvenzrechtli-
che Fragestellungen. Darüber hinaus 
nimmt die Bundesarbeitskammer im 
Rahmen von legislativen Begutach-
tungsverfahren die Aufgabe wahr, die 
Positionen der ArbeitnehmerInnen und 
der KonsumentInnen gegenüber dem 
Gesetzgeber in Österreich als auch auf  
EU-Ebene einzubringen. 

Alle österreichischen ArbeitnehmerIn-
nen sind per Gesetz Mitglied der Ar-
beiterkammern. Die Mitgliedsbeiträge 
sind gesetzlich geregelt und betragen 
0,5 Prozent des Bruttoeinkommens 
(maximal bis zur Höchstbemessungs-
grundlage in der Sozialversicherung). 
750.000 (ua Arbeitslose, Eltern in Ka-
renz, Präsenz- und Zivildiener) der rund 
3,4 Millionen Mitglieder sind von der 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit, 
haben aber Anspruch auf das volle AK-
Leistungsangebot!

Werner Muhm
Direktor

Wir über uns
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Bei den Verhandlungen der Euro-
päischen Union mit Drittstaaten zu 
Handelsabkommen stehen derzeit 
insbesondere die Gespräche der 
EU mit den USA zum Transatlantic 
Trade and Investment Partnership 
(TTIP) und das mit Kanada ver-
handelte Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement (CETA) 
im Mittelpunkt. Die AK hat sich mit 
den verschiedenen Facetten dieser 
Handelsabkommen auseinander-
gesetzt und trifft folgende Feststel-
lungen:

Transparenz bei den Verhandlungen 
Alle Versionen der Abkommens-
texte zu den einzelnen Kapiteln 
müssen während jedes Verhand-
lungsschrittes dem Europäischen 
Parlament, den Parlamenten der 
EU-Mitgliedstaaten und der inter-
essierten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden.

Auswirkungen der Handelsab-
kommen auf Beschäftigte und 
VerbraucherInnen 
Die bisher bekannten Einschätzun-
gen zu den wirtschaftlichen Effekten 
von TTIP gehen nur von beschei-
denen Auswirkungen auf die Wirt-
schaftsleistung aus. Im Gegenzug 
tragen ArbeitnehmerInnen und 
KonsumentInnen jedoch ein hohes 
Risiko, dass die negativen Auswir-
kungen der Handelsabkommen auf 
ihrem Rücken ausgetragen wer-

den. Durch den verstärkten Wett-
bewerbsdruck sind Dumpinglöhne, 
Mini-Jobs und prekäre Arbeitsver-
hältnisse zu erwarten. Das bewirkt 
kein Wirtschaftswunder, sondern 
Unsicherheit und soziale Missstän-
de.

Investitionsschutzbestimmungen 
Sind weder in CETA noch in TTIP 
aufzunehmen, weil die nationalen 
Rechtsordnungen in den EU-Mit-
gliedstaaten, den USA und Kanada 
bereits heute weitreichende Bestim-
mungen zum Schutz des Eigentums 
vorsehen und damit höchstens das 
Gemeinwohl gefährdet wird.

Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) 
Für die Schlichtung von Investiti-
onsstreitigkeiten sind weiterhin or-
dentliche Gerichte mit öffentlichen 
Verfahren, unabhängigen RichterIn-
nen und Instanzenzug zu betrauen. 
Private Schiedsgerichte sind strikt 
abzulehnen, da ihnen eine struktu-
relle Befangenheit anhaftet und die 
Gefahr besteht, dass Streitigkeiten 
nicht fair gelöst werden. 

Regulierungszusammenarbeit – 
Regulatory Cooperation
Es ist jede Einschränkung der parla-
mentarisch-demokratischen Recht-
setzung durch Konsultationsver-
pflichtungen und ähnliche Abstim-
mungsmodalitäten zu unterlassen. 
Die Beurteilung, welche Gesetze 

Kurzzusammenfassung
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und Bestimmungen unnötig und 
belastend sind, darf nicht nach rein 
handelspolitischen Erwägungen 
oder aus Kostengründen erfolgen. 
Die Einrichtung transnationaler Gre-
mien, in denen alle künftigen Regu-
lierungen auf den Prüfstand kom-
men sollen, wird abgelehnt.

Lebensmittelqualität und –sicherheit 
Die Anwendung des Vorsorgeprinzips 
in der EU muss ausdrücklich im Ab-
kommenstext verankert werden. Der 
Rechtsbestand bezüglich Verbote oder 
Beschränkungen von Inhaltstoffen 
oder Rückständen in Lebensmitteln ist 
beizubehalten.  Ebenso sind gentech-
nisch veränderte Organismen explizit 
vom Geltungsbereich des Abkom-
mens auszunehmen. Gentechnisch 
veränderte Futtermittel müssen aus-
drücklich gekennzeichnet sein.

Öffentliche Dienstleistungen 
Müssen verbindlich aus dem ge-
samten Anwendungsbereich von 
Handelsabkommen ausgenommen 
werden. Der staatliche Handlungs-
spielraum zur Regulierung im Bereich 
der öffentlichen Dienstleistungen 
darf keinesfalls eingeschränkt wer-
den. Zudem ist die Aufnahme eines 
Negativlisten-Ansatzes sowie einer 
„Ratchet“-Klausel strikt abzulehnen.
 
Öffentliches Beschaffungswesen 
Weitere Marktöffnungen in diesem 
Bereich sind sehr kritisch zu sehen. 
Öffentliche Dienstleistungen – und 
auch diesbezügliche Aufträge und 
Konzessionen – müssen von den 
Handelsabkommen eindeutig aus-
genommen werden. Die österreichi-
schen und europäischen Bestim-
mungen zur Berücksichtigung sozi-
aler und ökologischer Anliegen in öf-
fentlichen Vergabeverfahren dürfen 
keinesfalls unterlaufen werden. 

Finanzdienstleistungen 
Sollen aus dem Anwendungsbereich 
der Handelsabkommen TTIP, CETA 
und TiSA ausgenommen werden. Li-
beralisierungsverpflichtungen im Be-
reich der Finanzdienstleistungen im 
Rahmen bestehender  Handelsab-
kommen der EU sollten kritisch über-
prüft, überbordende Liberalisierungs-
verpflichtungen revidiert werden.

Nachhaltige Entwicklung
Als Mitglieder der ILO sind die meisten 
Länder (unter anderem EU, USA und 
Kanada)  verpflichtet die acht ILO-
Mindestarbeitsnormen zu ratifizieren, 
umzusetzen und effektiv anzuwen-
den. Diese beziehen sich auf die Be-
reiche Gewerkschaftsrechte (Vereini-
gungs- und Kollektivvertragsfreiheit), 
Kinderarbeitsverbot, Gefangenenar-
beitsverbot und das Verbot der Diskri-
minierung bei der Arbeit und müssen 
im Rahmen der Handels- und Inve-
stitionsabkommen einklagbar und 
sanktionierbar sein. 

Arbeitsmigration
Verhandlungen über eine weitere 
Liberalisierung im Bereich der grenz-
überschreitenden Erbringung von 
Dienstleistungen durch Arbeitskräfte 
(„Mode  4“) sind abzulehnen, solange 
eine grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit in Verwaltung und Justiz 
als Vorbedingung für die Gewährlei-
stung der Einhaltung von geltenden 
Mindestlöhnen, Arbeitsbedingungen 
und anderen Arbeitsstandards auf 
der Basis von arbeits- und sozialrecht-
lichen sowie kollektivvertraglichen Be-
stimmungen nicht sichergestellt ist. 

Datenschutz
Europa darf nicht von seiner Tradi-
tion eines vergleichsweise strengen 
Datenschutzes abrücken. Der EU-
Datenschutz muss auf US-Firmen 
ausgedehnt werden, die EU-Kon-
sumentInnen Waren oder Dienste 
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anbieten oder ihr Verhalten beob-
achten. Es ist sicherzustellen, dass 
EU-BürgerInnen vor exzessiven si-
cherheitspolizeilichen und geheim-
dienstlichen Tätigkeit geschützt 
werden.

Urheberrecht
Die Aufnahme von Urheberrechten 
in Freihandelsabkommen wird ab-
gelehnt. Vor dem Hintergrund der 
negativen Erfahrungen mit ACTA 
muss gewährleistet sein, dass die 
umstrittenen Vorschriften zum  An-
tipiraterie-Abkommen nicht in Frei-
handelsabkommen „durch die Hin-
tertür“ Eingang finden. 

REFIT
Die Europäische Kommission muss 
sicherstellen, dass Handelsabkom-
men nicht dazu führen, dass Regu-
lierungserfordernisse (beispielswei-
se aufgrund globaler Verwerfungen 
wie der Finanzkrise 2008/2009) auf 
EU-Ebene blockiert werden.

Plurilaterales Abkommen zum 
Handel mit Dienstleistungen (TiSA) 
Verhandlungen zu einem GATS-Fol-
geabkommen, das auf verschärfte 
Liberalisierungen abzielt, sind ein 
Schritt in die falsche Richtung und 
daher abzulehnen. 
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Einleitung
Wofür die Abkürzung TTIP steht, ist 
mittlerweile vielen Menschen in der 
Europäischen Union ein Begriff. Die 
Verhandlungen zwischen der EU und 
den USA über ein umfassendes Han-
dels- und Investitionsabkommen (die 
sogenannte Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft, 
oder Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership) ist längst zum Ge-
genstand intensiver politischer Aus-
einandersetzungen geworden. Da-
durch rücken auch weitere handels-
politische Projekte der EU verstärkt 
in den Mittelpunkt der öffentlichen 
Aufmerksamkeit, wie etwa der aus 
Sicht der Europäischen Kommission 
ausverhandelte Handels- und Inve-
stitionsvertrag CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement, dt. 
Umfassendes Wirtschafts- und Han-
delsabkommen) zwischen der EU 
und Kanada oder die gegenwärtig 
stattfindenden Verhandlungen zum 
Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen (Trade in Services 
Agreement, TiSA), an denen sich die 
EU beteiligt.  

Diese Abkürzungen und zahlreiche 
weitere von der EU derzeit verhan-
delten Handelsabkommen stehen je-
doch für weit mehr als nur den Abbau 
klassischer Handelsbarrieren, wie 
etwa Zölle. Sie stehen für eine neue 
Generation internationaler Handels-
verträge, die eine offensive Liberalisie-
rungsstrategie zuspitzen und dabei 
immer mehr Regelungsbereiche poli-
tischer Entscheidungen betreffen. Sie 
stehen für die Versuche, durch diese 
Abkommen die politischen Konflikte 
zwischen den Mitgliedstaaten inner-
halb der Welthandelsorganisation 

(WTO) zu umgehen und neue globale 
Maßstäbe der Handelsliberalisierung 
zu setzen. Und sie stehen für völker-
rechtlich verbindliche Regelwerke, die 
große Auswirkungen darauf haben, 
welche demokratischen Handlungs-
spielräume Staaten zugunsten der 
Rechte transnational operierender 
Unternehmen aufgeben. 

Dieses Positionspapier beleuchtet 
zentrale Konfliktpunkte der geplan-
ten Handels- und Investitionsabkom-
men zwischen der EU und den USA 
(TTIP) und Kanada (CETA) und stellt die 
Hauptpositionen der AK dazu vor. Der 
EU-Kanada-Handelsvertrag ist aus 
Sicht der Europäischen Kommission 
ausverhandelt, die Beschlussfassung 
des Abkommens steht noch aus. Die 
Verhandlungen zu TTIP finden seit 
dem Sommer 2013 statt. Das seit dem 
Frühjahr 2013 verhandelte internatio-
nale Dienstleistungsabkommen TiSA 
wird zudem in einem eigenen Kapi-
tel behandelt. Die AK hat seit Beginn 
der Verhandlungen zu diesen und 
anderen EU-Handelsabkommen die 
Interessen der ArbeitnehmerInnen 
und KonsumentInnen gegenüber 
politischen EntscheidungsträgerInnen 
auf österreichischer und europäischer 
Ebene intensiv vertreten.  

Während die Versprechungen von 
bedeutenden Wachstums- und Be-
schäftigungseffekten durch Han-
delsabkommen  wie TTIP auf keine 
glaubwürdige Grundlage gestützt 
sind, erscheinen die Risiken der aktu-
ellen Handelsabkommen für öffentli-
che Interessen umso offensichtlicher. 
Die geplante Aufnahme von Bestim-
mungen zum Schutz ausländischer 
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InvestorInnen und des Investor-Staat-
Streitbeilegungsmechanismus in 
CETA und TTIP würde es multinationa-
len Konzernen mit Sitz in Kanada oder 
den USA ermöglichen, vor privaten 
Ad-hoc-Schiedsgerichten auf Scha-
denersatz zu klagen, wenn sie durch 
neue Gesetze oder Verordnungen 
ihre (erwarteten) Gewinne gefähr-
det sehen. Gefahren für den Schutz 
öffentlicher Interessen bergen auch 
die Verhandlungen um den Abbau 
„unnötiger“ Regulierungsunterschie-
de, die insbesondere im Rahmen 
von TTIP forciert werden. Regelungen 
zum Schutz von KonsumentInnen, 
ArbeitnehmerInnen und der Umwelt 
könnten – auch nach In-Kraft-Treten 
des Abkommens – verstärkt unter 
Druck geraten. Unter anderem stellt 
sich die Frage, wie sich die aktuellen 
Handelsabkommen auf Regelungen 
zur Lebensmittelsicherheit oder zum 
Datenschutz auswirken. Die weitrei-
chende Verhandlungsagenda setzt 
darüber hinaus die politischen Hand-
lungsspielräume zur Regulierung, wie 
öffentliche Dienstleistungen erbracht, 
organisiert und finanziert werden, 
unter Druck. Zudem bestehen Be-
denken, dass die notwendige (Re-)
Regulierung des Finanzsektors nach 
der Krise durch Bestimmungen der 
Abkommen eingeschränkt werden 
könnten. Das Fehlen einer nachhal-
tigen Ausrichtung der EU-Handels- 
und Investitionspolitik zeigt sich unter 
anderem auch darin, dass die Euro-
päische Kommission zwar internatio-
nalen Arbeits- und Umweltstandards 
ein Kapitel zur nachhaltigen Entwick-
lung widmet, aber Verstößen gegen 
Mindestarbeits- und Umweltstan-
dards nicht nachgeht. Sie sind weder 
einklagbar  noch sanktionierbar. 

Die handelspolitische Agenda der EU 
ist äußerst umfassend. Gegenwärtig 
verhandelt die EU-Kommission mit 
annähernd sechzig Staaten Han-

delsabkommen (unter anderem mit 
Japan, Indien, Brasilien, Argentinien, 
der Ukraine, Malaysia, Singapur und 
Südafrika)1.  Das erste bilaterale Ab-
kommen seit der 2006 vorgestellten 
sogenannten „Global Europe“-Strate-
gie der EU ist das seit Juli 2012 in Kraft 
befindliche Freihandelsabkommen 
der EU mit Südkorea. Die Verhandlun-
gen mit Kolumbien und Peru wurden 
ebenfalls abgeschlossen, und das 
EU-Handelsabkommen mit diesen 
beiden Ländern wurde bereits vorzei-
tig in Kraft gesetzt, obwohl der Rati-
fikationsprozess durch die nationalen 
Parlamente noch nicht abgeschlos-
sen ist. Das Handels- und Investiti-
onsabkommen zwischen der EU und 
Kanada (CETA) liegt mittlerweile vor, 
das Verhandlungsergebnis erfüllt je-
doch die Kernforderungen der Vertre-
tungen der ArbeitnehmerInnen nicht. 
Die AK hat daher dazu aufgerufen, 
CETA in der vorliegenden Form keine 
Zustimmung zu erteilen. Aus Sicht der 
AK sollte auch TTIP abgelehnt werden, 
wenn die – in diesem Positionspapier 
enthaltenen - Forderungen aus Sicht 
der ArbeitnehmerInnen nicht erfüllt 
werden. 

Im Kontext der tiefgreifenden wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Krise in der EU, aber auch im 
globalen Maßstab, stellt sich die Fra-
ge, ob die gegenwärtig von der EU 
verfolgte handelspolitische Verhand-
lungsagenda die Weichen in Richtung 
eines dringend notwendigen neuen 
Wohlstands- und Verteilungsmodells 
stellt, oder ob sie einen solchen Wan-
del vielmehr einschränkt. Die Ant-
wort der AK ist klar: Es braucht einen 
grundlegenden Kurswechsel in der 
Handels- und Investitionspolitik der 
EU, der soziale, ökologische und de-
mokratische Ziele in den Mittelpunkt 
stellt, anstatt diese zu untergraben. 
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Transparenz fehlt: Alle verhand-
lungsrelevanten Dokumente sind 
zu veröffentlichen
Seit Beginn der TTIP-Verhandlungen 
sieht sich die Europäische Kommission 
mit Kritik bezüglich der mangelnden 
Transparenz im Zusammenhang mit 
den Verhandlungsdokumenten zu 
TTIP konfrontiert. Der Präsident der Eu-
ropäischen Kommission, Jean-Claude 
Juncker, reagierte kurz nach seinem 
Amtsantritt auf die Kritik: „Wir kön-
nen die bestmögliche Arbeit leisten, 
aber sie taugt nichts, wenn wir die 
Unterstützung und das Vertrauen der 
Menschen, für die wir arbeiten, nicht 
gewinnen können. Wir müssen trans-
parenter sein, weil wir nämlich nichts 
zu verbergen haben. Lassen Sie uns 
zeigen, dass wir es dieses Mal wirklich 
ernst meinen und dass wir zusammen 
in der Lage sind, Europa tatsächlich zu 
verändern und zu erneuern.“2  

Die in der Folge von Handelskommis-
sarin Malmström eingeleitete Transpa-
renzinitiative3  hat an der Kritik nicht viel 
geändert: 

• Es handelt sich bei den veröffent-
lichten Unterlagen großteils um 
Positionspapiere der Kommission, 
die sie eigens für den Start ihrer 
Initiative angefertigt hat, und nicht 
um Verhandlungstexte zwischen 
der EU und den USA.

• Die Veröffentlichung von Doku-
menten mit US-Bezug bedarf einer 
Zustimmung der USA, die in die-
ser Frage aber sehr restriktiv sind. 
US-amerikanischer Einspruch ge-
gen die Veröffentlichung von TTIP-
Dokumenten darf kein Grund sein, 

diese der europäischen Öffentlich-
keit vorzuenthalten.  

• Die Angebote der EU zu Dienstlei-
stungen, Zöllen, Investitionen und 
dem Beschaffungswesen sind von 
der Veröffentlichung ausgenom-
men. Dabei handelt es sich um die 
umstrittensten Themen der Han-
dels- und Investitionsabkommen.

• Die Europäische Kommission be-
hält sich zusätzlich vor, Verhand-
lungstexte/Angebote bei indivi-
duellen Anfragen nicht offen zu 
legen. Damit unterliegt es völliger 
Kommissionswillkür, ob die ange-
fragten Dokumente offengelegt 
werden oder nicht.

• Die Transparenzinitiative bezieht 
sich ausschließlich auf TTIP und 
nicht auch auf andere Freihan-
delsverhandlungen. Die EU-Kom-
mission verhandelt derzeit über 
sechzig Handels- und Investiti-
onsabkommen mit Drittstaaten, 
die nicht der Transparenzinitiative 
unterliegen.

Durch die Transparenzinitiative wurde 
der Zugang der EU-ParlamentarierIn-
nen zu TTIP-Abkommenstexten ver-
bessert. Die meisten KritikerInnen hal-
ten das für eine Selbstverständlichkeit, 
denn schließlich muss das EU-Parla-
ment nach Abschluss der Verhandlun-
gen die Abkommen genehmigen. Ce-
cilia Malmströms Transparenzinitiative 
bleibt damit weit hinter den Erwartun-
gen zurück.

Éva Dessewffy
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Forderungen der AK
• Veröffentlichung der Verhand-

lungspositionen der EU vor je-
der Verhandlungsrunde sowie 
aller Dokumente, die die EU mit 
den Verhandlungspartnern aus-
tauscht. 

• Veröffentlichung aller Verhand-
lungstexte: Alle Versionen der Ab-
kommenstexte zu den einzelnen 
Kapiteln sollen während jedes 
Verhandlungsschrittes dem Eu-
ropäischen Parlament, den Par-
lamenten der EU-Mitgliedstaaten 
und der interessierten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden, 
sodass diese Vorschläge und 
Einwände vor Abschluss der Ver-
handlungen und der Ratifizierung 
der Abkommen einbringen kön-
nen.
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Auswirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung: Geringe Vorteile 
und hohe Risiken
Die EU-Kommission bewirbt TTIP als 
Motor für Wachstum und Beschäfti-
gung. Laut der Folgenabschätzung 
der EU-Kommission, die auf einer Stu-
die des Londoner Forschungsinstituts 
CEPR4  basiert, soll das Abkommen 
in einem optimistischen Szenario zu 
einem Anstieg der Wirtschaftsleistung 
in der EU von rund 0,5% führen – al-
lerdings in einem Zeitraum von zehn 
Jahren (das würde einen jährlichen 
Beitrag von 0,05% zum BIP bedeuten). 
Im realistischeren „weniger ambitio-
nierten“ Szenario bliebe lediglich ein 
einmaliger BIP-Anstieg von rund 0,3% 
innerhalb von zehn Jahren übrig.

Mainstream-Studien: Modellannah-
men kritikwürdig, Anpassungsko-
sten werden nicht berücksichtigt

Als Hauptquellen für ökonomische 
Folgenabschätzungen von TTIP wer-
den seitens Kommission und Wirt-
schaft jene von Ecorys5 , CEPR und 
Ifo/Bertelsmann Stiftung6  genannt. 
Bei diesen Untersuchungen wurden 
sogenannte Gleichgewichtsmodelle 
angewandt. Dabei wird grundsätz-
lich davon ausgegangen, dass es 
auf dem Arbeitsmarkt nur kurzfristig 
zu Veränderungen kommt, langfristig 
wird ein Gleichgewicht erreicht. Lang-
fristige Arbeitslosigkeit wird damit 
ausgeblendet. 

Der Großteil der dargestellten Wachs-
tumseffekte ist auf den Abbau der so 
genannten nichttarifären Handels-
hemmnisse (unter anderem Quoten, 
technische Bestimmungen, Umwelt- 

und Arbeitsnormen, Lebensmittel-
standards, Verfahrens- und Pro-
duktzulassungen) zurückzuführen.  
Der Abbau von Handelshemmnissen 
kann von der Angleichung (Harmoni-
sierung) bis zur Eliminierung von Ge-
setzen, administrativer Verfahren und 
Standards reichen. Eine Veränderung 
von Regelungen wie beispielsweise 
in den Bereichen Gesundheitsschutz, 
KonsumentInnen- und Arbeitneh-
merInnenschutz würde gesellschaft-
liche Kosten verursachen, die in den 
Studien nicht berücksichtigt wurden. 
Auch Anpassungskosten durch die 
Änderung von technischen Standards 
für Behörden, Firmen und Informati-
onskosten für KonsumentInnen wer-
den in den genannten Studien zur 
Gänze ignoriert. 

Darüber hinaus ist zu kritisieren, dass 
diese Studien Importe tendenziell un-
terschätzen und makroökonomische 
Anpassungskosten (zum Beispiel Ver-
änderungen der Leistungsbilanz, Ent-
fall von Zolleinnahmen, Arbeitslosen-
unterstützung oder Umschulungen) 
außer acht lassen oder zumindest 
unterbewerten.7

Gleichfalls unberücksichtigt bleibt in 
diesen Studien der Effekt der Han-
delsumlenkung: TTIP wird sich aller 
Voraussicht nach auf die Welthan-
delsströme8 , aber vor allem auch auf 
den EU-Binnenhandel9  auswirken. Es 
ist damit zu rechnen, dass der Han-
del zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
einerseits und zwischen der Euro-
päischen Union und anderen Staa-
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ten andererseits zurückgehen wird. 
Dies würde sowohl die seit Jahren 
konjunkturell schwächelnden EU-
Mitgliedstaaten als auch besonders 
Entwicklungsländer hart treffen.

Mit Arbeitsplatz- und Einkommens-
verlusten ist zu rechnen

Die Studie von CEPR, auf die sich 
die Kommission beruft, macht zwar 
keine Aussagen zu Netto-Beschäf-
tigungseffekten, dafür werden aber 
Arbeitsplatzverschiebungen in der EU 
als Folge von TTIP vermutet. Auf Basis  
der Studienergebnisse wurde errech-
net, dass zwischen 430.000 und 1,1 
Millionen ArbeitnehmerInnen in der 
EU vorübergehend ihren Job verlieren 
würden.10 Diese Tendenz wird durch 
eine weitere Studie11 bestätigt: So wird 
durch TTIP ein Verlust von 600.000 Ar-
beitsplätzen und sogar ein jährlicher 
Einkommensverlust zwischen 165 und 
5.000 Euro pro EU-Bürger behauptet. 

Welche Folgen sind durch TTIP für 
Österreich zu erwarten? 

Eine Überblicksarbeit über die wichtig-
sten Studien hat ergeben, dass es in 
Österreich zu einer Verschlechterung 
der Handelsbilanz kommen soll, da 
die Importe aus den USA doppelt so 
schnell steigen würden als die öster-
reichischen Exporte in die USA.12 
 
Die Handelsliberalisierung durch TTIP 
wird GewinnerInnen und VerliererIn-
nen erzeugen. In manchen Sektoren 
soll es zwar zur Zunahme des Handels 
mit den USA kommen (zum Beispiel in 
den Bereichen Textil und Bekleidung, 
Chemie, Maschinen und Fahrzeuge). 
Jedoch passiert dies zulasten des 
Handels mit anderen EU-Ländern. Zu 
den höchsten Exportrückgängen soll 
es hier in jenen Sektoren kommen, wo 
auch die Exportzuwächse in die USA 
am höchsten sind.13 

Österreichs Erfahrungen mit dem EU-
Südkorea-Freihandelsabkommen

Will man auf tatsächlich erfolgte Er-
fahrungen zurückgreifen, so eignet 
sich dafür das seit Mitte 2012 in Kraft 
befindliche Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Südkorea. Be-
sonders aussagekräftig ist die Tatsa-
che, dass sich die Import- und Export-
Relationen zu Ungunsten Österreichs 
entwickelt haben. So haben sich die 
österreichischen Importe aus Süd-
korea seit 2010 (vor Inkrafttreten des  
Freihandelsabkommens) von 478 
Millionen Euro auf 805 Millionen Euro 
im Jahr 2013 nahezu verdoppelt. Im 
gleichen Zeitraum sind dagegen die 
österreichischen Exporte nach Süd-
korea nur verhältnismäßig wenig ge-
stiegen (von 712 Millionen Euro 2010 
auf 849 Millionen Euro 2013).14 Man 
kann also sagen, dass Österreich seit 
dem Inkrafttreten des Freihandelsab-
kommens der EU mit Südkorea eine 
negative Handelsbilanzentwicklung 
gegenüber Südkorea verzeichnet hat. 
. Somit bestätigt die Entwicklung der 
Handelsbilanzsaldi 2010 - 2013, die 
aus dem Freihandelsabkommen EU-
Südkorea für Österreich resultiert, die 
oben genannten Studienergebnisse 
in Bezug auf die unterschätzten Im-
portentwicklungen. Der Außenhan-
delsbeitrag zum österreichischen BIP 
hat sich durch das EU-Südkorea-Frei-
handelsabkommen verringert. 

Schlussfolgerungen

Auch wenn der Außenhandel der 
EU mit Drittstaaten zum Wirtschafts-
wachstum in der Europäischen Uni-
on beigetragen hat, wird bei der 
politischen Bewerbung des TTIP das 
exportinduzierte Wachstum stets 
überbetont. Auf mögliche negative 
Folgen für die Beschäftigung durch 
die Zunahme der Importe wird kaum 
eingegangen. Auch anfallende An-
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passungskosten werden der Allge-
meinheit angelastet.

Die Zunahme des bilateralen Handels 
zwischen der EU und den USA bezie-
hungsweise der EU und Kanada wird 
zulasten des EU-Binnenhandels erfol-
gen. TTIP und CETA sind daher Projek-
te, die fatale Folgen haben könnten, 
denn die entscheidende Determinan-
te für mehr Wachstum und Beschäf-
tigung ist für Österreich der Binnen-
markt. Bisher kamen rund 88 Prozent 
der Nachfrage nach EU-Gütern und 
Dienstleistungen aus der EU und le-
diglich 13 Prozent aus Drittstaaten.15 
Durch die mit TTIP voraussichtlich 
verbundenen Handelsumlenkungen 
vom EU-Binnenhandel zum Handel 
mit den USA könnte eine potenzielle 
Konjunkturbelebung sogar gefährdet 
werden.

Die bisher bekannten Einschätzun-
gen zu den wirtschaftlichen Effekten 
von TTIP kommen in der Regel zu 
höchstens bescheidenen Auswirkun-
gen auf die Wirtschaftsleistung, deren 
Berechnungen oberndrein auf keiner 
glaubwürdigen Grundlage basieren. 
Im Gegenzug tragen ArbeitnehmerIn-
nen und KonsumentInnen ein hohes 
Risiko, dass die negativen Auswir-
kungen der Handelsabkommen auf 
ihrem Rücken ausgetragen werden. 
Durch den verstärkten Wettbewerbs-
druck sind auch Dumpinglöhne, Mini-
Jobs und prekäre Arbeitsverhältnisse 
zu erwarten. Das bewirkt kein Wirt-
schaftswunder, sondern Unsicherheit 
und soziale Missstände.
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Investitionsschutzbestimmungen 
haben keine Berechtigung

Mit dem Inkrafttreten des Lissabon-
Vertrags am 1. Dezember 2009 ging 
die Zuständigkeit für Abkommen zur 
Investitionspolitik mit Drittstaaten von 
den EU-Mitgliedstaaten auf die euro-
päische Ebene über. Damit sind Inve-
stitionsschutzbestimmungen nun ein 
fixer Bestandteil der EU-Handels- und 
eben auch Investitionsabkommen. 

Das erste Abkommen, das mit dieser 
neuen Kompetenz von der EU-Kom-
mission verhandelt wurde, ist CETA – 
das Handelsabkommen zwischen der 
EU und Kanada. Dieses dient auch als 
Blaupause für weitere Verhandlungen 
mit Ländern wie Singapur, China und 
auch den USA. Im Rahmen von TTIP 
liegt noch kein Vertragstext vor. 

Privilegierter Eigentumsschutz für 
ausländische InvestorInnen ist mit 
nichts zu rechtfertigen 

Investitionsschutzbestimmungen in 
CETA sehen für ausländische InvestorIn-
nen aus dem jeweiligen Vertragspart-
nerland vier Mindeststandards vor, die 
inländische Unternehmen nicht haben: 

• Schutz vor Diskriminierung jegli-
cher Art 

• besondere Transparenzregeln 

• gerechte und billige Behandlung 
im Gastland und 

• den freien Transfer von Zahlun-
gen in frei konvertierbarer Wäh-
rung. 

Verletzt der Staat einen dieser Min-
deststandards, verpflichtet er sich, 
den Investor für Schaden und Verluste 
zu entschädigen. 

Der in CETA vereinbarte Eigentums-
schutz geht jedoch weit über Entschä-
digungspflichten bei unmittelbarer 
Enteignung hinaus, welche EU-Bür-
gerInnen und EU-UnternehmerInnen 
aufgrund nationaler Gesetze zugu-
tekommen. Der Investitionsschutz 
erfasst auch staatliche Maßnahmen 
wie neue Gesetze, Verordnungen, 
Bescheide etc., die ähnlich wie eine 
Enteignung wirken können. Hierbei 
spricht man von indirekter Enteig-
nung. Ein Beispiel: Beschließt das 
österreichische Parlament, Bestim-
mungen im Umwelt- oder Arbeits-
recht zu novellieren, könnte es da-
mit gegen den Mindeststandard der 
„gerechten und billigen Behandlung“ 
verstoßen, wenn kanadischen oder 
US-amerikanischen Fabriksbetreibe-
rInnen dadurch zusätzliche Kosten 
entstehen. Kann der Investor seine 
sogenannte „legitime“ Erwartung, 
dass es während seiner Geschäftstä-
tigkeit zu keinen gesetzlichen Verän-
derungen kommt, vor einem privaten 
Schiedsgericht begründen, so ist er zu 
entschädigen.

Diese weitreichende Entschädigungs-
pflicht des Staates wird durch keine 
erkennbaren Vorteile -  weder für die 
Bevölkerung noch für die öffentliche 
Hand - ausgeglichen. Im Gegenteil: 
Der politische Handlungsspielraum, 
neue Maßnahmen im Interesse des 
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Gemeinwohls zu ergreifen, wird massiv 
eingeschränkt, womit das souveräne 
Recht auf Regulierung bedroht wird. 
Allein die Androhung von Klagen ver-
hindert notwendige Regulierungen. 
Darüber hinaus wird die Wettbewerbs-
gleichheit zwischen in- und ausländi-
schen Unternehmen empfindlich ge-
stört. 

Positives Investitionsklima durch 
Gleichbehandlung gewährleisten   

Die Grundidee des Investitionsschutzes 
liegt in Abkommen, die Industriestaa-
ten mit Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern abgeschlossen haben. 
Einerseits sollte der Investitionsschutz 
der Förderung von neuen Investitionen 
in Ländern mit schwachen Rechtssyste-
men dienen. Andererseits sollten Un-
ternehmen, die im Ausland investieren, 
vor willkürlicher, ungerechter oder an-
derweitig unakzeptabler Behandlung 
und etwaigen Verlusten geschützt wer-
den. Die mit den Investitionsschutzab-
kommen gemachten Erfahrungen stel-
len jedoch ihre Wirksamkeit in hohem 
Maße in Frage. Auch wird der Aspekt 
der Rechtsunsicherheit von den Unter-
nehmen mit höheren Gewinnmargen 
im Auslandsgeschäft „eingepreist“
.
Länder wie Österreich, Kanada oder die 
USA verfügen jedoch über demokrati-
sche Strukturen mit einer ausgeprägten 
Rechtskultur. Unsicherheiten aufgrund 
fehlender oder schwacher Rechtssy-
steme gibt es in diesen Staaten nicht. 
Grundrechte wie das Recht auf Eigen-
tum und der Gleichbehandlung sind in 
den Rechtsordnungen stark verankert. 
Auch sind die drei Volkswirtschaften 
bereits heute wirtschaftlich stark ver-
flochten, was allein schon Beweis ist, 
dass es Investitionsförderung in dieser 
Form bis heute nicht gebraucht hat und 
auch in Zukunft nicht brauchen wird. Im 
Gegenteil, die Einführung von Investiti-
onsschutzabkommen würde dem Rest 
der Welt signalisieren, dass wir unser 

rechtsstaatliches System der Gewalten-
trennung und Gerichtsbarkeit selbst in 
Frage stellen. 
         
Forderungen der AK
Die Investitionsschutzbestimmungen 
sind weder in CETA noch in TTIP oder 
anderen vergleichbaren EU-Handels- 
und/oder Investitionsabkommen auf-
zunehmen, weil

• die einzelstaatlichen Rechtsord-
nungen bereits heute weitreichen-
de Bestimmungen zum Schutz des 
Eigentums vorsehen.

• das souveräne Regulierungsrecht 
auf Kosten des Allgemeinwohls, 
der demokratiepolitischen Hand-
lungsspielräume und der Steuer-
zahlerInnen eingeschränkt wird.   

• die europäische Wirtschaft, welche 
die weitaus größte Stütze für den 
heimischen Arbeitsmarkt ist, durch 
diese drohende Ungleichbehand-
lung schlechter gestellt und im 
Binnenmarkt bedeutende Wettbe-
werbsnachteile erleiden würde. 

• die Mindeststandards nach wie vor 
vage formuliert sind und Interpreta-
tionsspielraum geben, was unge-
rechtfertigte und dubiose Klagen, 
auch von FinanzspekulantInnen, 
zulässt. 

• die Klausel „gerechte und billige 
Behandlung“ von InvestorInnen als 
Einfallstor genützt werden könnte, 
um gegen demokratisch zustan-
de gekommene Regulierungen 
im Interesse des Gemeinwohls 
vorzugehen, so sie ihre wirtschaft-
lichen Interessen gefährdet sehen.   

• damit keinerlei Balance zwischen 
Rechten und Pflichten für die aus-
ländischen InvestorInnen ange-
strebt wird. 
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Investor-Staat-Streitbeteiligung: 
Privatjustiz im Interesse multi-
nationaler Konzerne
Zur Durchsetzung der Investitions-
schutzbestimmungen ist ein Inve-
stor-Staat-Streitbeilegungsverfahren 
(ISDS) in CETA, TTIP sowie anderen EU-
Handels- und Investitionsabkommen 
vorgesehen. Fühlt sich der Investor 
im Gastland diskriminiert oder in sei-
nem Vertrauensgrundsatz verletzt, so 
kann er den Staat unmittelbar vor ei-
nem privaten Ad-hoc-Schiedsgericht 
verklagen, das über die Vertragsver-
letzung urteilt. Die Schiedsgerichte 
haben die Interpretations- und Ent-
scheidungshoheit darüber, was eine 
direkte oder indirekte Enteignung ist. 
Sie urteilen darüber, ob dem Investor 
Entschädigungen für gesetzliche oder 
verfahrensrechtliche Maßnahmen ei-
nes souveränen Staates zustehen.
 
Demokratie in Gefahr

ISDS in TTIP oder CETA ermöglicht es 
multinationalen Konzernen mit Sitz in 
Kanada oder den USA, in  Umgehung 
der nationalen Gerichtsbarkeit private 
Ad-hoc-Schiedsgerichte anzurufen, 
wenn sie durch neue Gesetze oder 
Verordnungen ihre (erwarteten) Ge-
winne gefährdet sehen. Das schränkt 
das Regulierungsrecht von Staaten 
massiv ein. Schon allein Klagsdro-
hungen haben Regierungen in der 
Verfolgung ihrer Regulierungsinitia-
tiven eingeschüchtert. Die Schieds-
sprüche sind bindend, ohne dass 
eine weitere Schiedsinstanz oder eine 
Überprüfung durch nationale Gerich-
te möglich sind. 

ISDS ist insbesondere im letzten Jahr-
zehnt zu einem sehr machtvollen und 
effizienten Instrument für Konzerne 
und auch FinanzspekulantInnen ge-
worden, um gegen ihnen unliebsa-
me Regulierungen oder Staatsschul-
denschnitte vorzugehen. Derzeit sind 
über 600 Klagen bekannt, wobei in 
fast zwei Drittel der Fälle die Regie-
rungen Entschädigungen gezahlt 
oder sich auf einen Kompromiss, wie 
Zurückziehen oder Beugen von ange-
fochtenen Maßnahmen, eingelassen 
haben. Auch wenn es den InvestorIn-
nen nicht immer gelingt zu obsiegen, 
haben die SteuerzahlerInnen meist 
die teuren Verfahrenskosten (die 
OECD spricht von durchschnittlich 8 
Millionen US-Dollar) zu zahlen.     
 
Das Schiedsgerichtssystem ist aus 
dem Ruder geraten 

Die privaten Ad-hoc-Schiedsgerichte 
werden als mitunter parteiisch, inkon-
sistent und undemokratisch kritisiert. 
Die auf Investitionsschutz spezialisier-
ten ExpertInnen sind eine kleine, eng 
miteinander verflochtene Gruppe von 
Anwaltskanzleien. Mehr als die Hälfte 
der bekannten Investitionsschutzkla-
gen wurde von nur 15 SchiedsrichterIn-
nen entschieden. Sie fungieren nicht 
nur als SchiedsrichterInnen, sondern 
vertreten die Streitparteien nebenher 
auch als AnwältInnen und rufen sich 
in Verfahren gegenseitig als ExpertIn-
nen auf. Interessenskonflikte, die das 
„Seitenwechseln“ beinhalten, spielen 
keine Rolle.16 Es liegt in der Natur der 
Sache, dass Anwaltskanzleien einen 
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finanziellen Anreiz an vielen Streitfällen 
mit hohem Streitwert haben, wobei nur 
InvestorInnen –  nicht Staaten – klagen 
können. Die Anwaltskanzleien suchen 
sich mittlerweile ihre Geschäftsmög-
lichkeiten, indem sie potentielle Klagen 
InvestorInnen anbieten oder in Fach-
journalen inserieren und mit Kapital-
geberInnen zusammenarbeiten, die 
gegen Gewinnbeteiligung die hohen 
Verfahrenskosten tragen. So hat sich 
eine Klagsindustrie etabliert. 

Die massive Kritik der Gewerkschaften 
und Zivilgesellschaft an dem System 
hat Wirkung gezeigt. Die ISDS-Befür-
worterInnen geben zu, dass es eine 
bessere Balance zwischen Regulie-
rungsrechten und Investitionsschutz 
brauche, die Schiedsgerichtsverfahren 
transparenter und die Schiedsrichte-
rInnen  unabhängiger sein sollten. In 
CETA sind punktuelle Reformen umge-
setzt: ein freiwilliger Verhaltenskodex für 
SchiedsrichterInnen, Transparenzregeln 
sowie die Möglichkeit, eine Berufungs-
instanz einzurichten. 

Doch diese nur punktuellen Verbesse-
rungen ändern die kritisierte Privatjustiz 
nicht grundsätzlich. Nach wie vor ent-
scheiden SchiedsrichterInnen, deren 
Unabhängigkeit und Legitimität nicht 
gewährleistet sind, fern von nationalen 
Rechtsgepflogenheiten endgültig über 
die Verhältnismäßigkeit von regulato-
rischen Maßnahmen im Interesse der 
Öffentlichkeit.  
                 
Privatisierung der Gerichtsbarkeit ist 
abzulehnen

Bisher war ISDS nur in bilateralen Inve-
stitionsabkommen zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern üblich. Das 
Schiedssystem auf entwickelte Rechts-
staaten wie die USA, Kanada und die 
EU auszuweiten, würde bedeuten, 
dass mehr als einem Viertel aller aus-
ländischen Unternehmen in der EU das 
Klagsprivileg eingeräumt wird. Hiermit 
würde das ISDS-System eine noch nie 

dagewesene Dimension bekommen, 
was die Frage der grundsätzlichen 
Rechtskonformität aufkommen lässt. 
Die EU würde anstelle ihrer Rechtskultur 
der Gewaltentrennung und unabhän-
gigen Gerichtsbarkeit eine Privatjustiz 
für einen beträchtlichen Teil der Wirt-
schaft zulassen.          

Forderungen der AK
ISDS ist grundsätzlich abzulehnen, weil
 
• private Schiedsgerichte, denen 

eine strukturelle Befangenheit an-
haftet, Streitigkeiten nicht fair lösen 
können, in denen es im Kern um 
die öffentliche Regulierung – also 
eine staatliche Kernfunktion – geht. 
Das Gemeinwohl hat Vorrang vor 
einzelwirtschaftlichen Interessen zu 
haben. 

• es außer Frage stehen muss, dass 
für eine Streitschlichtung ordentliche 
Gerichte mit öffentlichen Verfahren, 
unabhängigen RichterInnen und 
Instanzenzug zuständig zu sein ha-
ben. 

• eine Privatisierung der Gerichtsbar-
keit vehement abzulehnen ist.

• es die Rechte der Parlamente und 
BürgerInnen massiv einschränkt.

• die SteuerzahlerInnen nicht für das 
Investitionsrisiko, dass sich im Laufe 
der Geschäftstätigkeit die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen än-
dern könnten, aufkommen wollen.

• es die europäische Wirtschaft ge-
genüber kanadischen und US-
amerikanischen Konzernen eindeu-
tig benachteiligt.  

• Staaten in einem Schiedsverfahren 
nichts zu gewinnen haben, sie kön-
nen bestenfalls die Klage auf Ent-
schädigungszahlungen abwehren.

www.akeuropa.eu


www.akeuropa.eu EU-Handels- und Investitionsschutzabkommen TTIP und CETA   
 19

.

Dieses Investitionsschutzregime ist 
so nicht reformierbar

Die Kommission hat in Reaktion auf 
den massiven Widerstand von Ge-
werkschaften, ArbeitnehmerInnen-
Interessenvertretungen und Zivilge-
sellschaft gegen exklusive Klage-
rechte multinationaler Unternehmen 
im Frühjahr 2014 eine öffentliche 
Konsultation eingeleitet. Gleichzei-
tig hat sie die Verhandlungen über 
das Investitionsschutzkapitel mit den 
USA ausgesetzt. Doch sind Investiti-
onsschutz sowie ISDS bereits Teil des 
ausverhandelten CETA-Abkommens 
mit Kanada.      

Die Beteiligung an der Online-Kon-
sultation zu ISDS in TTIP war so hoch 
wie noch nie bei solchen Befragun-
gen: fast 150.000 Personen und Insti-
tutionen haben die sehr technischen 
Fragen beantwortet. Die überwälti-
gende Mehrheit von 88 Prozent lehnt 
Sonderklagerechte in EU-Handelsab-
kommen wie TTIP grundsätzlich ab. 
Allein aus Österreich sind 33.753 Ant-
worten gekommen.  

Trotz massiven Widerstands nur 
punktuelle Verbesserungen  

Die Kommission will als Reaktion auf 
die sehr kritischen Ergebnisse der 
Konsultation Reformvorschläge zu 
den am meisten umstrittenen The-
men diskutieren, ohne aber von den 
privilegierten Konzernrechten abzu-
rücken. Zu folgenden Themen nimmt 
sie Beratungen auf: Schutz des staatli-
chen Regulierungsrechts; Etablierung 
und Funktionsweise von Schiedsge-
richten; Beziehung zwischen natio-

nalen Gerichtsverfahren und ISDS; 
und Überprüfung schiedsgerichtli-
cher Entscheidungen im Rahmen ei-
nes Berufungsmechanismus. Sollten 
punktuelle Verbesserungen aus den 
Beratungen hervorgehen, so gelten 
diese aber nur für TTIP, nicht aber für 
CETA oder die in Verhandlung stehen-
den Abkommen mit Singapur, China, 
Indien, Vietnam, Myanmar, etc.      

Die Wirtschaft und ihre LobbyistIn-
nen sehen sich gezwungen, auf 
die Reformdiskussion einzugehen, 
weil die öffentliche Meinung zu den 
Schiedsgerichten verheerend ist: de-
mokratisch nicht legitimierte Geheim-
gerichte, parteiische SchiedsrichterIn-
nen, intransparente Verfahren und 
Einschüchtern von Regierungen. Will 
man die privilegierten Rechte für mul-
tinationale Konzerne retten, so sind 
Zugeständnisse zu machen. Daher 
kommen jetzt Ideen wie ein interna-
tionales Investitions- oder Handelsge-
richt mit unabhängigen RichterInnen, 
transparente Verfahren mit Beteili-
gung Dritter und Einrichtung einer 
Berufungsinstanz auf. Auch soll das 
staatliche Regulierungsrecht in TTIP 
besser abgesichert und keine paral-
lelen Klagen zugelassen werden. 

Wir lassen uns nicht Sand in die Au-
gen streuen!

Die Vorschläge zu punktuellen ISDS-
Reformen sind nur rein theoretisch 
betrachtet eine Verbesserung des 
Status quo. Doch wir lassen uns nicht 
in die Irre führen, denn Österreich ist 

Elisabeth Beer
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bis dato keine Investitionsschutzver-
pflichtungen gegenüber kanadischen 
oder US-amerikanischen Investo-
rInnen eingegangen und kann von 
ihnen nicht verklagt werden! Warum 
sollten wir uns in diese viel schlechte-
re Situation bringen wollen? Darüber 
hinaus gehen die Reformvorschläge 
nicht auf die Hauptkritik des umstrit-
tenen Investitionsschutzregimes ein: 
     
• Investitionsschutzrechte wer-

den über Menschenrechte und 
Demokratie gestellt 

• Öffentliche Rechte wie die Regu-
lierung im Interesse des Allge-
meinwohls dürfen nicht an pri-
vate Schiedsgerichte abgegeben 
werden  

• Investitionsschutz dient wirt-
schaftlichen Einzelinteressen, 
nicht aber den Gemeinwohlinter-
essen   

• Schiedsgerichte sind einseitig (nur 
der Investor kann klagen), unde-
mokratisch und unberechenbar. 
Sie sind keiner Verfassung und 
keinen Grund- und Menschen-
rechten verpflichtet. Sie urteilen 
dennoch über die Verhältnismä-
ßigkeit von regulatorischen Maß-
nahmen.

• Investitionsschutz ist ein Privileg 
ausländischer InvestorInnen und 
stellt inländische InvestorInnen, 
die die Stütze des heimischen Ar-
beitsmarktes sind, schlechter    

• Die Klauseln der fairen und billi-
gen Behandlung sowie der in-
direkten Enteignung geben den 
InvestorInnen - unabhängig von 
institutionellen Strukturen der 
Schiedsgerichte - das Recht,  Ent-
schädigungszahlungen einzukla-
gen.   

Forderungen der AK
.
Investitionsschutzbestimmungen 
und Sonderklagerechte für Konzerne 
dürfen grundsätzlich keinen Eingang 
in Handels- und Investitionsabkom-
men finden: 

• Für TTIP sind Investitionsschutz-
bestimmungen und ISDS abzu-
lehnen und

• CETA ist nachzuverhandeln, um 
dieses Kapitel wieder herauszu-
nehmen.

• Die in Verhandlung stehenden 
Abkommen (Singapur, Japan, 
China, Indien, Vietnam, Myan-
mar, etc.) sollen kein Kapitel zu 
Investitionsschutz und ISDS ent-
halten.      
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Regulierungszusammenarbeit als 
Wolf im Schafspelz

Der Abbau von Handelshemmnissen 
steht im Mittelpunkt der TTIP-Verhand-
lungen. Dabei sollen insbesondere 
bestehende und zukünftige Regulie-
rungsunterschiede zwischen der EU 
und den USA, die sich als „unnötig und 
belastend“ für den Handel erweisen, 
abgebaut werden. Regulierungsun-
terschiede können sich auf Bereiche 
wie Produktionsstandards, Lebens-
mittelsicherheit oder Zulassungsver-
fahren bei Chemikalien beziehen und 
können etwa durch gegenseitige An-
erkennung, Harmonisierung oder eine 
sogenannte „Vereinfachung“ der un-
terschiedlichen Regelungen verringert 
werden. 

Alle Rechtsakte stehen zur Disposition

Der Anwendungsbereich erfasst prin-
zipiell alle geplanten und bestehenden 
Regulierungsmaßnahmen, die Aus-
wirkungen auf den transatlantischen 
Handel haben könnten. So könnten 
neben Verordnungen, Richtlinien, 
Umsetzungsmaßnahmen sowie de-
legierten Rechtsakten auf EU-Ebene 
auch Regulierungen der EU-Mitglied-
staaten erfasst sein. Dieser breiten De-
finition zufolge könnte so gut wie jeder 
Rechtsakt in der EU und den USA von 
der Regulierungszusammenarbeit in 
TTIP betroffen sein. 

Schutzniveaus sind nicht abgesichert

Es bestehen Befürchtungen, dass die 
derzeitigen Schutzniveaus für Konsu-
mentInnen, ArbeitnehmerInnen und 
die Umwelt gesenkt oder deren künf-

tige Anhebung eingeschränkt wer-
den könnten. Dies gilt insbesondere 
in jenen Bereichen, in denen gänz-
lich unterschiedliche Regulierungs-
philosophien aufeinanderprallen. So 
wendet die EU beispielsweise in vie-
len Bereichen des Gesundheits- und 
des Umweltschutzes (beispielsweise 
bei der Gentechnik, Lebensmittelsi-
cherheit oder  gefährlichen Chemika-
lien) das Vorsorgeprinzip an. Diesem 
Grundsatz zufolge können auch bei 
fehlender endgültiger wissenschaft-
licher Gewissheit über das Ausmaß 
der Risiken präventive Maßnahmen 
zum Schutz von Menschen, Tieren 
und Umwelt, wie etwa Verbote von 
Produkten und Herstellungsweisen, 
gesetzt werden. Dieses Prinzip wird 
von der US-Regierung als „unwissen-
schaftlich“ kritisiert. In den USA gibt 
es hingegen weder spezielle Zulas-
sungsverfahren oder Registrierungs-
pflichten für gentechnisch veränderte 
Organismen noch eine Verpflichtung 
für deren Kennzeichnung. 

Die Kommission beteuert zwar immer 
wieder, „dass die Zusammenarbeit 
in diesem Bereich zu keiner Aufwei-
chung von Konsumentenschutz-, 
Gesundheits-, Umwelt- und Arbeits-
standards führen wird.“17 Das Recht 
auf Regulierung („right to regulate“) 
werde nicht angetastet und stehe 
ohnehin in der Präambel. Dabei ist 
die Europäische Kommission den 
Wünschen der US-Agrarindustrie bei 
Regulierungsvorhaben sogar schon 
am Beginn der TTIP-Verhandlungen 
entgegengekommen. Beispiele 

Éva Dessewffy
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dafür sind die Genehmigung der 
Milchsäurebehandlung von Rinder-
schlachtkörpern und der Verzicht 
auf die Kennzeichnung von Klon-
fleisch.18  

Parlamente werden ignoriert

Aus demokratiepolitischer Sicht 
höchst problematisch sind die Vor-
schläge der Europäischen Kommis-
sion hinsichtlich eines „lebenden 
Abkommens“. Dies bedeutet, dass 
im Rahmen der regulatorischen Ko-
operation langfristige Mechanis-
men geschaffen werden sollen, die 
sicherstellen, dass auch nach dem 
Inkrafttreten von TTIP bestehende 
Regulierungsunterschiede abgebaut 
und zukünftige vermieden werden. 
Parlamente wurden in den Vorschlä-
gen der EU-Kommission zur regula-
torischen Kooperation an keiner Stelle 
berücksichtigt.

Die Regulierungszusammenar-
beit soll im Rahmen dreier Gremi-
en, dem „Regulatory Cooperati-
on Body“, einem „Joint Ministerial 
Body“ und sogenannten „Focal 
Points“ erfolgen. VertreterInnen der 
Regulierungsbehörden auf EU- und 
US-Seite  sollen Vorschläge zur ver-
stärkten regulatorischen Kohärenz 
erarbeiten sollen. Die Vorentschei-
dung über Gesetzesakte würde 
dadurch in transatlantischen Gre-
mien fallen. Außerdem sollen etwa 
ein Frühinformationsmechanismus 
über geplante neue Regulierungs-
maßnahmen eingerichtet und Fol-
genabschätzungen erstellt werden, 
die die möglichen Auswirkungen 
von potenziell relevanten Regulie-
rungsvorschlägen auf den trans-
atlantischen Handel künftig genau 
prüfen. Über diese Instrumente 
könnten VertreterInnen von Unter-
nehmensinteressen in der EU und 
den USA Gesetzesvorhaben, die 

deren Handels- und Investitionsin-
teressen zuwiderlaufen, zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt beeinflussen.

Die Europäischen Kommission zeigt 
die Bereitschaft, zu erwägen und 
zu prüfen, ob anstelle der scharfen 
Grenzwerte der EU für die Pestizid-
belastung von Lebensmitteln die 
weniger anspruchsvollen Standards 
der Weltgesundheitsorganisation 
zur Anwendung kommen können. 
Entgegen der stetigen Beteuerung 
würden die europäischen Stan-
dards damit gesenkt.
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Forderungen der AK
• Die Beurteilung, welche Gesetze 

und Bestimmungen unnötig und 
belastend sind, darf nicht nach 
rein handelspolitischen Erwägun-
gen oder aus Kostengründen er-
folgen. Parlamente müssen auf 
allen Ebenen der Regulierungs-
zusammenarbeit eingebunden 
werden; die letzte Entscheidungs-
befugnis muss durch Parlamente 
(und nicht durch ein MinisterIn-
nengremium) getroffen werden. 
Deshalb dürfen demokratisch 
gefasste Regelungen nicht nach 
Inkrafttreten von TTIP abgeändert 
und die zukünftige Entwicklung 
von Regulierungen nicht einge-
schränkt werden. Die Einrichtung 
transnationaler Gremien, in denen 
alle künftigen Regulierungen auf 
den Prüfstand kommen sollen, 
wird abgelehnt.

• Der Anwendungsbereich des 
Kapitels ist viel zu weit gefasst. 
Er muss genau definiert und ein-
gegrenzt werden. Hohe Schutz-
niveaus anzustreben, reicht nicht 
aus. Es ist auch sicherzustellen, 
dass bestehende Schutzniveaus 
nicht gesenkt werden. Auszuneh-
men sind alle Regelungen sensib-
ler Schutzinteressen in den Berei-
chen Gesundheit, Sicherheit, Kon-
sumentInnen (insbesondere der 
Datenschutz), Arbeitsstandards 
und Umwelt. Zusätzlich sind expli-
zite Ausnahmen von bestimmten 
Sektoren wie dem Chemikalien-, 
Pharmaprodukte- oder Lebens-
mittelbereich und von bestimmten 
Themen, beispielsweise gentech-
nisch veränderte Organismen 
(GVO), Hormone, Antibiotika oder 
veterinäre Angelegenheiten erfor-
derlich.

• Die Anwendung des Vorsorge-
prinzips in der EU muss im Ab-
kommenstext von TTIP, CETA und 
anderen Handelsabkommen 
ausdrücklich verankert werden. 
Ein Hinweis in der Präambel ist 
nicht ausreichend. 

• Folgenabschätzungen im Zu-
sammenhang mit Vorschlägen 
für neue Regulierungen dürfen 
nicht auf handelsbezogene As-
pekte reduziert werden. Auch die 
gesellschaftlichen Kosten allfäl-
liger Änderungen oder Eliminie-
rungen von Rechtsakten müssen 
erhoben werden. 
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Lebensmittelqualität und -sicherheit 
auf höchstem Niveau gewährleisten

Lebensmittelrechtliche Belange sind 
im Rechtsbestand der Europäischen 
Union weitestgehend harmonisiert. 
Ob Zusatzstoffe, Rückstände an Pflan-
zenschutzmitteln,  Tierarzneimittel 
oder umweltbedingte Schadstoffe: Die 
Spielregeln sind europaweit durch ein 
System von Verboten, Begrenzungen 
oder abschließenden ausdrücklichen 
Zulassungen  festgelegt. Für viele Be-
reiche gibt es zudem Registrierungs- 
oder sogar Zulassungsverfahren. Vie-
le dieser Regelungsinhalte wurden auf 
Basis wissenschaftlicher Beurteilung 
oder dort, wo die wissenschaftlichen 
Beurteilungsgrundlagen unzureichend 
sind, auf Basis des Vorsorgeprinzips 
erstellt. In den USA gibt es weit weniger 
beziehungsweise weniger detaillierte  
Regelungsvorgaben. Die Verantwor-
tung für die Lebensmittelsicherheit liegt 
weit stärker allein in der Hand des Le-
bensmittelunternehmers, hier jedoch 
mit einem weitaus umfassender ver-
standenen Produkthaftungsregime.

KonsumentInnenschutz: Gefahr der 
Anpassung auf ein niedrigeres Niveau

Diese grundsätzlich unterschiedlichen 
Ansätze zur Erzielung des jeweils ge-
wünschten Niveaus an Lebensmittelsi-
cherheit machen das Vorhaben eines 
Abbaus von Handelshemmnissen, 
die aus diesen Unterschieden resul-
tieren, risikoreich. Entweder werden 
die jeweils geltenden Bestimmun-
gen einfach gegenseitig anerkannt 
oder die Regelungen werden auf ein 
gemeinsames Niveau harmonisiert. 
Beides ist aus Sicht des Konsument- 

Innenschutzes unbefriedigend. Der 
Versuch der Harmonisierung unter 
Berücksichtigung aller (typischerweise 
wirtschaftlichen) Interessenlagen führt 
schnell zu einer Nivellierung von Stan-
dards und Anforderungen. Es ist damit 
zu rechnen, dass die  gegenseitige 
Anerkennung von (unterschiedlichen) 
Rechtsvorschriften zu Wettbewerbs-
verzerrungen führen wird, die wieder-
um den Druck nach Anpassung (im 
Regelfall auf ein niedrigeres Niveau) 
nach sich ziehen. KonsumentInnen-
schutzorientierte Verbesserungen im 
Lebensmittelrecht werden durch die 
Einflussnahme eines weiteren stark 
an Wirtschaftsinteressen orientierten 
Partners noch schwieriger zu erreichen 
sein.

Die Stärke einer Freihandelsvereinba-
rung aus KonsumentInnensicht könn-
te allerdings auch sein – vorausgesetzt 
dies wäre das vorangestellte erklärte 
Ziel –, dass die Harmonisierung das 
jeweils höhere Schutzniveau und die 
umfassenderen Informationspflichten 
von den Vertragspartnern als Grundla-
ge für den Freihandel  vorsehen könn-
te. 

Heinz Schöffl
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Forderungen der AK 
Im Rahmen der Verhandlungen zu 
den Freihandelsabkommen könnten 
mehrere aus Sicht der VerbraucherIn-
nen wichtige europäische Standards 
infrage gestellt werden. Die AK fordert 
daher:

• Die Anwendung des Vorsorge-
prinzips in der EU muss ausdrück-
lich im Abkommenstext verankert 
werden. Die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips ist ein bewähr-
ter Bestandteil der europäischen 
Umwelt- und Gesundheitspolitik, 
nach der die Maßnahmen des Ri-
sikomanagements bei einer mög-
lichst umfassenden wissenschaft-
lichen Bewertung auch immer das 
Ausmaß der wissenschaftlichen 
Unsicherheit mitberücksichtigen 

• Beibehaltung des Rechtsbestan-
des bezüglich Verbote oder Be-
schränkungen von Inhaltstoffen 
oder Rückständen in Lebensmit-
teln

• Gentechnisch veränderte Pflanzen 
und Mikroorganismen und deren 
Kennzeichnung: Europäische Kon-
sumentInnen stehen dem Einsatz 
von gentechnologischen Verände-
rungen von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen und Mikroorganis-
men sowie insbesondere der An-
wendung  in der Lebensmittelpro-
duktion in sehr hohem Maße  kri-
tisch gegenüber. Dort, wo bereits 
Zulassungen gewährt wurden, 
ist ein transparentes und umfas-
sendes System der Konsumen-
tInneninformation durch klare und 
unmissverständliche Kennzeich-
nung aufrechtzuerhalten bezie-
hungsweise weiter auszubauen 
 
 

• Keine Verwendung von antibioti-
schen Wirkstoffen in der Tiermast,  
keine Verwendung von Wachs-
tumshormonen in der Rindermast 
oder wachstumsfördernden Fütte-
rungsarzneimittel in der Schwei-
ne- oder Putenmast

• Keine chemische Behandlung von 
Tierkörpern zur Reduktion von pa-
thogenen Keimen: Die Reduktion 
der Belastung mit pathogenen 
Keimen hat vorrangig durch Maß-
nahmen in der Tierhaltung und 
in den Produktionsabläufen der 
Lebensmittelherstellung zu erfol-
gen. Eine Nachbehandlung des 
Endproduktes zur Behebung von 
Hygienemängeln ist abzulehnen

• Künstlich hergestellte Nanomate-
rialien und deren Kennzeichnung: 
Notwendig sind Zulassungsver-
fahren vor Inverkehrsetzung und 
spezifische Regelungsmaßnah-
men im Bereich der Kennzeich-
nung bei konsumentInnennahen 
Produkten mit Nanomaterialien

• Geschützte geografische Anga-
ben:  KonsumentInnen sollen die 
Sicherheit haben, dass die vorge-
gebenen Qualitätsanforderungen 
an regionale Spezialitäten, die 
mit diesen Angaben ausgestattet 
sind, sichergestellt sind und einge-
halten werden 

• Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
und deren Höchstgehalt an Rück-
ständen in Lebensmitteln: Höchst-
gehalte an Pestizidrückständen 
sind regelmäßig einer Evaluierung 
zu unterziehen und müssen ein 
Höchstmaß an Sicherheit für alle 
KonsumentInnengruppen ge-
währleisten. Hier sind strikte Stan-
dards festzulegen.
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Wir wollen keine Gentechnik in 
TTIP, CETA und Co

In der Europäischen Union lehnen 
die KonsumentInnen den Einsatz von 
gentechnisch veränderten Organis-
men (GVO) definitiv ab.  Daher gibt es 
strenge Kennzeichnungsvorschriften 
für GVO in Lebens- und Futtermitteln 
und der Anbau von GVO-Saatgut ist  in 
der EU mit rund 140.000 Hektar gering. 
Die USA hingegen sind weltweit füh-
rend im Anbau von GVOs: So wurde 
im Jahr 2013 auf 73,1 Millionen Hekt-
ar GVO-Saatgut angebaut. US-Firmen 
drängen seit Jahren mit ihren Produk-
ten auf den EU-Markt und fordern ein 
schnelleres Zulassungsverfahren von 
GVO in der EU ein.  

Große Unterschiede bei GVO-Rege-
lungen zwischen EU und USA 

Die EU und die USA haben völlig un-
terschiedliche gesetzliche Regelungen 
beziehungsweise Zugänge im Um-
gang mit gentechnisch veränderten 
Organismen.19 

• Zulassungsverfahren:  In der EU 
entscheidet die Politik über die 
Zulassung von GVOs. Somit liegt 
die Verantwortung bei der Politik, 
die Behörde prüft. In den USA ent-
scheidet die Behörde über die Zu-
lassung von GVOs, nicht die Politik. 

• Kennzeichnungspflicht: In den 
USA gibt es keinerlei Kennzeich-
nungsvorschriften beim Einsatz 
von gentechnisch veränderten 
Pflanzen. Die EU hingegen hat kla-
re Kennzeichnungs- und Rückver-
folgbarkeitsvorschriften. Lebens- 

und Futtermittel, die mit gentech-
nisch veränderten Organismen 
hergestellt wurden, müssen ent-
sprechend gekennzeichnet sein. 

• Vorsorgeprinzip: In der EU wird 
bei der Zulassung von GVOs das 
Vorsorgeprinzip angewendet. Das 
heißt, im Zulassungsverfahren 
von gentechnisch veränderten 
Organismen werden auch Unsi-
cherheiten bezüglich der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse berück-
sichtigt. Die USA verlangen hin-
gegen wissenschaftliche Studien, 
die die gesundheitlichen Risiken 
belegen – nur  dann dürfen gen-
technisch veränderte Organismen 
verboten werden.

• Schutz gentechnikfreier Landwirt-
schaft: In der EU gibt es klare Re-
gelungen, um eine unkontrollier-
ten Ausbreitung von gentechnisch 
veränderten Organismen zu ver-
hindern. (Koexistenzregelungen), 
in den USA gibt es diese Regelung 
nicht. 

Strenge Gentechnik-Regeln könnten 
unter Druck geraten 

Die Europäische Kommission versichert 
laufend, dass die Grundverordnungen 
zu gentechnisch veränderten Organis-
men nicht Teil der TTIP-Verhandlungen 
sind. EU-Agrarkommissar Phil Hogan 
spricht sich für eine klare Kennzeich-
nung von gentechnisch veränderten 
Produkten im Rahmen des Freihandels-
kommens mit den USA aus. „Genmais 

Iris Strutzmann
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im Essen muss auch zukünftig erkenn-
bar bleiben, an europäischen Verbrau-
cherInnenschutzstandards wird nicht 
gerüttelt“20, so Hogan. 

Seitens der Gentechnik-Firmen in den 
USA wird jedoch ganz klar ein verein-
fachter Zugang für gentechnisch ver-
änderte Organismen in die EU erwar-
tet. Die US-Agrarindustrie kritisiert seit 
Jahren die strengen EU-Vorschriften 
bei GVOs und sieht diese als Han-
delshemmnis an. Es ist zwar durch-
aus möglich, dass geltendes Recht 
zu GVOs in der EU nicht angetastet 
wird. Nichtsdestotrotz könnten aber 
die Verfahren zur Zulassung von GVOs 
sowie Rückverfolgbarkeitsvorschriften 
vereinfacht werden oder die Verunrei-
nigung von Lebens- und Futtermitteln 
mit in der EU nicht zugelassenen GVOs 
künftig erlaubt sein. Somit kann TTIP 
zu einer Aushöhlung oder Abschwä-
chung bestehender Standards beim 
Zulassungsverfahren und/oder bei 
der Kennzeichnung von gentechnisch 
veränderten Lebens- und Futtermitteln 
führen. 

In der Vergangenheit gab es für die 
EU immer wieder Probleme mit Ver-
unreinigungen bei GV-Futtermitteln 
aus den USA. So bestehen in der EU 
Regelungen, die festlegen, dass Le-
bens- und Futtermittel bis zu genau 
festgesetzten Schwellenwerten mit 
GVOs verunreinigt sein können, ohne 
dass sie als gentechnisch veränder-
te Produkte gekennzeichnet  werden 
müssen. Dies gilt  jedoch nur für Ver-
unreinigen mit GVOs, die in der EU zu-
gelassen sind. Produkte, die mit GVOs 
verunreinigt sind, welche in der EU 
nicht zugelassen sind, dürfen nicht auf 
den EU-Markt gelangen, es gilt eine 
sogenannte „Nulltoleranz“ gegenüber 
Verunreinigungen. Die USA drängen 
jedoch bereits seit Jahren darauf, dass 
für Verunreinigungen von Lebens- und 
Futtermitteln mit nicht in der EU zuge-
lassenen GVOs dieselben erlaubten 

Verunreinigungswerte gelten wie bei 
Verunreinigungen mit in der EU zuge-
lassenen GVOs.  Bislang konnte die 
EU-Kommission dieses Ansinnen ab-
wenden. 
Als problematisch könnte sich die in 
TTIP geplante langfristige regulato-
rische Zusammenarbeit erweisen, 
mit der auch nach Inkrafttreten des 
Abkommens Einigungen im Regu-
lierungsbereich im Vertrag verankert 
werden könnten. So könnten im Rah-
men dieses Prozesses, der durch ei-
nen „Regulatory Cooperation Body“ in-
stitutionalisiert werden soll, bereits be-
stehende Lebensmittelstandards auf-
geweicht werden. Allein, wenn sich die 
USA und die EU darauf einigen, dass 
es dazu Gespräche geben sollte, ist 
die Zukunft der Standards nicht mehr 
vollständig abgesichert. Die US-Re-
gierung könnte argumentieren, dass 
es sich bei gentechnisch veränderten 
Organismen um keine nachweisba-
ren Gefahren für Mensch und Umwelt 
handelt, weshalb die Kennzeichnung 
von GVOs nicht strenger werden oder 
eine Verunreinigung von Saatgut mit 
GVOs nicht verboten sein dürfe.

Im Abkommenstext der EU mit  Kana-
da (CETA) ist das Thema „gentechnisch 
veränderte Organismen“ nicht explizit 
ausgenommen, vereinbart ist vielmehr 
ein regelmäßiger Austausch darüber. 
Auch hier ist zu befürchten, dass der 
regelmäßige Dialog zur Aushöhlung 
bereits bestehender Regelungen im 
Bereich der GVOs führt, da auch Ka-
nada ein großes Interesse am Import 
von GVO-Produkten nach Europa hat. 
Daher ist hier umfassende Transpa-
renz zu gewährleisten und dem Euro-
päischen Parlament bereits im Vorfeld 
des Dialogs, wie auch von den Ergeb-
nissen dieser Gespräche regelmäßig 
zu berichten. 
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Forderungen der AK
• Im TTIP-Abkommen ist klar festzu-

halten, dass gentechnisch verän-
derte Organismen sowie Patente 
auf die Zucht von Tieren und Pflan-
zen explizit vom Geltungsbereich 
des Abkommens ausgenommen 
sind

• Ausdrückliche Verankerung der 
Anwendung des Vorsorgeprinzips 
in der EU im Abkommenstext von 
TTIP und anderen Handelsab-
kommen 

• Verbindliche GVO-Kennzeichnung 
von Lebens- und Futtermitteln, um 
die Wahlfreiheit der KonsumentIn-
nen zu schützen 

• Keine neuen Gremien, wie bei-
spielsweise ein „Regulatory Co-
operation Body“, in denen die 
hohen Schutzstandards bei der 
Zulassung von gentechnisch ver-
änderten Organismen sowie der 
strengen Kennzeichnungsbestim-
mungen unterlaufen werden kön-
nen. können.
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Öffentliche Dienstleistungen unter 
Druck

Dienstleistungen der Daseinsvor-
sorge – wie etwa Bildung, Gesund-
heits- und soziale Dienstleistungen, 
Abwasser- und Müllentsorgung, 
Wasserversorgung, Energie, Verkehr, 
kulturelle und audio-visuelle Dienst-
leistungen – sind ein Kernbestandteil 
des europäischen Wohlfahrts- und 
Sozialmodells. Dennoch haben mul-
tinationale Dienstleistungskonzerne 
großes Interesse daran, im Rahmen 
von Handelsabkommen auch im 
Bereich der Daseinsvorsorge  neue  
Geschäftsfelder zu erschließen. Die 
politischen Handlungsspielräume 
von Staaten, um zu regeln, wie öf-
fentliche Dienstleistungen erbracht, 
organisiert und finanziert werden, 
können durch die neue Generation 
der EU-Handelsabkommen unter 
verstärkten Druck geraten.  

Weitreichende Liberalisierung des 
Dienstleistungshandels im Fokus 
der Verhandlungen 

Bereits seit den Verhandlungen zum 
multilateralen Allgemeinen Abkom-
men über den Handel mit Dienst-
leistungen (GATS) steht die Frage, 
ob öffentliche Dienstleistungen zur 
Verhandlungsmasse von Handels-
abkommen gehören sollen und ob 
die Ausnahmebestimmungen für 
öffentliche Dienstleistungen aus-
reichen, um sicherzustellen, dass 
Regierungen bei der Regelung der 
öffentlichen Daseinsvorsorge nicht 
eingeschränkt werden, im Mittel-
punkt intensiver politischer Ausein-
andersetzungen. 

Die aktuellen EU-Handelsabkom-
men wie CETA und TTIP sollen deut-
lich über das Liberalisierungsniveau 
des GATS hinausgehen und zielen 
darauf ab, den grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungshandel zwi-
schen den Vertragspartnern zu 
steigern, indem Liberalisierungs-
verpflichtungen für möglichst viele 
Dienstleistungssektoren festgelegt 
werden. Darüber hinaus enthalten 
diese Abkommen neue Verhand-
lungsgegenstände und offensive 
Verhandlungsansätze, die zusätzli-
chen Druck auf öffentliche Dienstlei-
stungen erzeugen können.  

In Handelsabkommen soll der 
grenzüberschreitende Austausch 
von Dienstleistungen durch eine 
Reihe von Bestimmungen libera-
lisiert werden. Dazu zählen ins-
besondere die Marktzugangsver-
pflichtungen,  die prinzipiell in den 
Bereichen, in denen sie gelten, ver-
schiedene Formen von Zugangs-
beschränkungen zu den jeweiligen 
Dienstleistungsmärkten untersa-
gen. Dazu zählen beispielsweise 
Monopole, ausschließliche Rechte 
für bestimmte AnbieterInnen, Quo-
ten oder wirtschaftliche Bedarfsprü-
fungen. Letztere sind ein Instrument, 
mit dem Staaten die Zulassung von 
DienstleistungserbringerInnen da-
von abhängig machen können, ob 
überhaupt zusätzlicher wirtschaft-
licher Bedarf besteht. Auch enthal-
ten Marktzugangsverpflichtungen in 
der Regel die Verbote, die erlaubten 
Rechtsformen für niedergelassene 
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ausländische Unternehmen sowie 
die Höhe ausländischer Kapitalbe-
teiligungen an inländischen Unter-
nehmen einzuschränken. Verpflich-
tungen zur Inländerbehandlung in 
TTIP und CETA legen zudem fest, 
dass US-amerikanische und kana-
dische DienstleistungserbringerIn-
nen und deren Dienstleistungen in 
der EU nicht schlechter behandelt 
werden dürfen als vergleichbare in-
ländische .

Demokratische Handlungsspiel-
räume für öffentliche Dienstlei-
stungen verstärkt unter Druck 

Um aufzulisten, in welchen Sektoren 
die Liberalisierungsverpflichtungen 
gelten, hat die EU im Rahmen des 
GATS und in bisherigen bilateralen 
Handelsverträgen den Positivlisten-
Ansatz angewandt, demzufolge 
Liberalisierungsverpflichtungen ex-
plizit aufgelistet werden müssen.  
Mit der neuen Generation der Han-
delsabkommen schwenkt die EU 
jedoch verstärkt auf den liberalisie-
rungsfreundlicheren sogenannten 
Negativlistenansatz um. Diesem 
Ansatz zufolge, den die EU erstmals 
im Rahmen des CETA-Abkommens 
angewandt hat, unterliegen prin-
zipiell alle Dienstleistungssektoren 
den Liberalisierungsverpflichtun-
gen, wenn sie nicht explizit ausge-
nommen werden. 

In den TTIP-Verhandlungen hat die 
EU ihr erstes Angebot im Dienst-
leistungsbereich an die US-Ver-
handlerInnen auf der Basis eines 
gemischten Ansatzes gemacht, der 
für die Verpflichtungen zur Inländer-
behandlung eine Negativliste vor-
sieht. Der Negativlisten-Ansatz legt 
daher enormen Druck auf staatliche 
Stellen, die Notwendigkeit von Aus-
nahmen von der Liberalisierung zu 
begründen und diese genau zu de-

finieren, wenn sie ihre zukünftigen 
Handlungsmöglichkeiten nicht ein-
schränken möchten. Höchst proble-
matisch ist darüber hinaus, dass ein 
Teil der Ausnahmebestimmungen in 
einer Negativliste der sogenannten 
„Standstill“- und der „Ratchet“-Klau-
sel unterliegt. Diese Mechanismen 
legen fest, dass davon erfasste Re-
gelungen, die etwa Gesetze über 
bestimmte Dienstleistungsbereiche 
umfassen, nicht auf eine Weise ge-
ändert werden dürfen, die zu weni-
ger Liberalisierung führt und auch 
künftige Liberalisierungen in diesem 
Bereich automatisch Bestandteil 
des Abkommens werden.  

Darüber hinaus verfolgt die EU in 
den aktuellen Handelsverhand-
lungen das Ziel, Bestimmungen zu 
schaffen, die dafür sorgen, dass 
innerstaatliche Regulierungen im 
Dienstleistungsbereich, wie etwa 
Zulassungsvoraussetzungen, Li-
zenzierungsverfahren oder Quali-
fikationserfordernisse den Handel 
mit Dienstleistungen nicht zu sehr 
einschränken. Hierbei besteht aller-
dings die Gefahr, dass erforderliche 
Regulierungen im Dienstleistungs-
bereich, um etwa angemessene 
Rahmenbedingungen für die Er-
bringung der Daseinsvorsorgelei-
stungen im öffentlichen Interesse 
zu schaffen, als „unnötige“ Han-
delshemmnisse identifiziert wer-
den. Wenn CETA und TTIP Bestim-
mungen zum Investitionsschutz und 
ISDS-Verfahren enthalten, könnten 
Änderungen des rechtlichen Rah-
mens zur Gewährleistung einer um-
fassenden qualitativen Versorgung 
durch öffentliche Dienste darüber 
hinaus auch über diese Regeln ins 
Fadenkreuz profitorientierter multi-
nationaler Konzerne geraten und zu 
hohen Entschädigungsforderungen 
führen. 

www.akeuropa.eu


www.akeuropa.eu EU-Handels- und Investitionsschutzabkommen TTIP und CETA   
 31

Öffentliche Dienstleistungen nicht 
allgemein von Handelsabkommen 
ausgenommen 

In der öffentlichen Debatte wird von 
der Europäischen Kommission und 
anderen AkteurInnen oftmals der 
Eindruck erweckt, dass öffentliche 
Dienstleistungen vollständig aus 
dem CETA-Abkommen und den 
TTIP-Verhandlungen ausgeklam-
mert seien. Eine Herausnahme von 
öffentlichen Dienstleistungen aus 
dem Anwendungsbereich von Han-
delsabkommen hat die EU bislang 
jedoch weder angekündigt noch 
umgesetzt. Vielmehr sind Ausnah-
mebestimmungen vorgesehen, die 
jedoch deutliche Schwachstellen 
aufweisen und keinen ausreichen-
den Schutz für die Daseinsvorsorge 
bieten. 

So bezieht sich etwa eine Ausnah-
mebestimmung nur auf solche 
Dienstleistungen, die weder auf 
kommerzieller Basis noch im Wett-
bewerb erbracht werden. Jedoch 
stehen in zahlreichen Bereichen der 
Daseinsvorsorge wie im Gesund-
heitswesen, im Bildungssektor oder 
bei Ver- und Entsorgungsdiensten 
öffentliche und private AnbieterIn-
nen miteinander in Konkurrenz. Eine 
andere in CETA verankerte Ausnah-
meklausel (die sogenannte „Public 
utilities“-Klausel) erlaubt es, dass 
Dienstleistungen, die auf nationaler 
oder lokaler Ebene als öffentliche 
Versorgungsleistungen angesehen 
werden, in Form von öffentlichen 
Monopolen oder durch ausschließ-
liche Rechte für private Betreibe-
rInnen erbracht werden. Dies stellt 
allerdings nur eine Ausnahme von 
einzelnen Verboten der Marktzu-
gangsverpflichtung dar und kei-
neswegs von allen Bestimmungen 
des Abkommens. So können diese 
und weitere Ausnahmen etwa nicht 

ausschließen, dass neue Regeln zur 
Daseinsvorsorge oder Subventio-
nen für öffentliche Dienstleistungen 
zum Gegenstand von InvestorIn-
nenklagen werden können. 

Forderungen der AK
• Öffentliche Dienstleistungen 

müssen verbindlich aus dem 
gesamten Anwendungsbereich 
von Handelsabkommen ausge-
nommen werden

• Disziplinen zur innerstaatlichen 
Regulierung dürfen den staat-
lichen Handlungsspielraum 
zur Regulierung im Bereich der 
öffentlichen Dienstleistungen 
keinesfalls einschränken. Die 
Einführung sogenannter „Not-
wendigkeitstests“, bei denen 
etwa Regulierungen im Dienst-
leistungsbereich daraufhin ge-
prüft werden können, ob sie für 
Unternehmen „belastender als 
notwendig“ sind, ist entschie-
den abzulehnen

• Verhandlungen im Bereich der 
Liberalisierung von Dienstlei-
stungen dürfen nur auf der 
Basis des Positivlisten-An-
satzes geführt werden. Der 
Negativlisten-Ansatz mitsamt 
seinen Mechanismen wie der 
„Ratchet“-Klausel darf nicht, 
auch nicht in Teilen des Abkom-
mens, angewandt werden 

• Es müssen vereinfachte Ver-
fahren geschaffen werden, um 
bereits eingegangene Liberali-
sierungsverpflichtungen wieder 
rückgängig machen zu können
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Der Zugang zu öffentlichen Aufträgen 
als umkämpftes Verhandlungsfeld

Ein Kernziel der aktuellen Handels-
abkommen TTIP und CETA, aber 
auch des gegenwärtig verhandelten 
Dienstleistungsabkommens TiSA, ist 
die weitere Öffnung der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte für Unternehmen 
aus den Gebieten der Vertragspartner. 
Da das öffentliche Beschaffungswe-
sen, also der Ankauf von Gütern und 
Dienstleistungen durch öffentliche Stel-
len, einen bedeutenden Anteil an der 
Wirtschaftsleistung darstellt, haben 
viele Unternehmen großes Interesse 
daran, einen besseren Zugang zur 
Ausschreibung öffentlicher Aufträge 
in anderen Ländern und Regionen zu 
erhalten. 

Bestimmungen zum öffentlichen Be-
schaffungswesen sollen generell 
gewährleisten, dass öffentliche Auf-
tragsvergaben transparent ablaufen 
und eine Diskriminierung von An-
bieterInnen aus nationalen Gründen 
ausgeschlossen wird. Andererseits 
bestehen Befürchtungen, dass die in 
Ausschreibungsverfahren in der Regel 
angewandte Fokussierung auf den 
niedrigsten Preis zu einem schädlichen 
Preis- und damit in weiterer Folge auch 
Lohndumping führen könnte. Darüber 
hinaus wird kritisiert, dass in den wett-
bewerblichen Ausschreibungsverfah-
ren, die auf den Billigstbieter abzielen, 
gemeinnützige AnbieterInnen oftmals 
das Nachsehen haben. Vor diesem 
Hintergrund ist die geplante Verhand-
lungsagenda zur Ausweitung der 
Marktöffnung auf den öffentlichen Be-
schaffungsmärkten in mehreren Berei-
chen hoch umstritten. 

EU will US-Regelungen zur Förde-
rung lokaler und nationaler Wirt-
schaft aufbrechen  

Bereits jetzt müssen sich öffentliche 
Stellen an strenge Regelwerke hal-
ten, wenn sie öffentliche Aufträge 
vergeben. So legt das EU-Vergabe-
recht fest, wann öffentliche Stellen 
Aufträge europaweit ausschreiben 
müssen und wie dies zu erfolgen hat. 
Zudem sind die EU-Mitgliedstaaten 
(wie auch eine Reihe anderer Staa-
ten inklusive den USA und Kanada) 
Mitglieder des WTO-Abkommens 
zum öffentlichen Beschaffungswe-
sen (GPA). Handelsabkommen wie 
CETA und TTIP zielen darauf ab, den 
Zugang ausländischer Unterneh-
men zu öffentlichen Auftragsverga-
ben noch weiter zu erleichtern, die 
Öffnung des Vergabewesens für 
Drittstaaten soll über den Stand des 
GPA-Abkommens hinausgehen. 

Hart umkämpft ist in den Verhand-
lungen vor allem, welche öffentlichen 
Beschaffungsvorgänge den spe-
zifischen Regeln des Abkommens 
unterliegen sollen. Ab welcher Auf-
tragshöhe öffentliche Vergaben vom 
Abkommen erfasst werden, wird in 
Form von Schwellenwerten festge-
legt. Die Festsetzung spezifischer 
Schwellenwerte in internationalen 
Abkommen untergräbt jedoch die 
künftige Möglichkeit der Politik, hö-
here Schwellenwerte zu bestimmen, 
die es öffentlichen Stellen erleichtern, 
Aufträge direkt zu vergeben.  Auch 
ist Gegenstand der Verhandlungen, 
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welche öffentlichen Stellen – auch 
auf Ebene der Bundesländer und 
Gemeinden – und welche Güter- 
und Dienstleistungsbereiche vom 
Abkommen erfasst werden. 

In den TTIP-Verhandlungen machen 
die EU-VerhandlerInnen Druck da-
hingehend, dass die Märkte der öf-
fentlichen Auftragsvergabe in den 
USA auf allen Ebenen, insbesonde-
re auch auf der Ebene der Bundes-
staaten, weiter geöffnet werden. 
Besonders die sogenannten „Buy 
America(n)“-Bestimmungen, die auf 
die Stärkung der lokalen bzw. natio-
nalen Wirtschaft abzielen, sind der 
EU-Kommission ein Dorn im Auge. 

Nachhaltige Ausrichtung des öf-
fentlichen Beschaffungswesens 
darf nicht untergraben werden

Im Zuge der Verhandlungen zu den 
aktuellen Handelsabkommen beste-
hen auch Bedenken, dass die darin 
enthaltenen Bestimmungen beste-
hende Maßnahmen oder künftige 
Reformen, die auf eine nachhaltige 
Ausrichtung der öffentlichen Auf-
tragsvergabe abzielen, einschrän-
ken könnten. Da dem Staat bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge eine 
Vorbildrolle zukommt, ist es wesent-
lich, dass die öffentliche Beschaffung 
gesamtgesellschaftliche Ziele wie 
etwa die Einhaltung eines hohen 
Niveaus arbeitsrechtlicher, sozialer, 
umweltpolitischer und Gesundheits-
schutzstandards verfolgt.  Insbeson-
dere im Zuge der Wirtschaftskrise 
kommt ihm die Verantwortung zu, 
die wirtschaftliche Entwicklung – 
auch mit zielorientierter, nachhaltiger 
Auftragsvergabe – zu stärken und 
damit  Vorbildwirkung zu entfalten. 
Eine Fixierung auf das Kriterium des 
billigsten Preises erweist sich als 
ungeeignet, um diese Ziele zu errei-
chen. 

Ob die aktuell diskutierten Handels-
abkommen die Möglichkeit von öf-
fentlichen AuftraggeberInnen  ein-
schränken könnten, soziale Kriterien, 
wie beispielsweise die verbindliche 
Einhaltung von Qualitätskriterien bei 
den Arbeitsbedingungen beim Ge-
neralunternehmer und in der Sub-
unternehmerkette, in der öffentlichen 
Auftragsvergabe festzusetzen, gilt 
als umstritten.  Indem der CETA-
Vertragstext die Zulässigkeit sozialer 
Kriterien im Vergabeverfahren nicht 
explizit erwähnt, ist offen, inwieweit 
solche Kriterien im Vergabeverfah-
ren zulässig sind. 

Auch im Verhandlungsbereich des 
öffentlichen Beschaffungswesens 
muss verhindert werden, dass öffent-
liche Dienstleistungen den Regeln 
von internationalen Handelsverträ-
gen unterworfen werden. Dienstlei-
stungen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge  – und diesbezügliche Aufträ-
ge – müssen unmissverständlich aus 
dem Abkommen ausgenommen 
werden. In diesem Zusammenhang 
ist insbesondere die Ankündigung 
der EU-Kommission, im Rahmen des 
TTIP-Beschaffungskapitels auch über 
Bestimmungen zu  Konzessionen 
verhandeln zu wollen, entschieden 
abzulehnen. Dienstleistungskonzes-
sionen - bei denen hoheitliche Auf-
gaben an Dritte übertragen werden 
-  werden meist zur Erbringung von 
Leistungen der Daseinsvorsorge 
wie etwa in den Bereichen Wasser, 
Abfallentsorgung, Energie, Gesund-
heits- und soziale Dienstleistungen 
eingesetzt. Die Schaffung eines tran-
satlantischen Marktes im Bereich der 
Dienstleistungskonzessionen würde 
daher riskieren, zentrale Bereiche 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
verstärktem Wettbewerbsdruck aus-
zusetzen, womit die Qualität der 
Leistung und der Zugang für alle zu 
leistbaren Preisen nicht mehr sicher-
gestellt werden kann.
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Diese Frage ist insbesondere vor 
dem Hintergrund der intensiven po-
litischen Diskussionen auf EU-Ebene 
um die Konzessionsrichtlinie von 
Relevanz, bei der etwa die Aus-
nahme des Wassersektors von der 
Ausschreibungspflicht auf massiven 
Druck seitens der Gewerkschaften 
und zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen entgegen den ursprünglichen 
Vorschlägen der EU-Kommission 
durchgesetzt werden konnte. Auch 
der Erfolg der Europäischen Bürge-
rInneninitiative „Right 2 Water“, die 
sich gegen jegliche Einschränkun-
gen des allgemeinen Zugangs zu 
Wasser aussprach, sollte die EU-
Kommission dazu veranlassen, die 
EU-Politik auf einen konsequenten 
und unmissverständlichen Schutz 
der öffentlichen Dienstleistungen 
auszurichten. 

Darüber hinaus muss eindeutig si-
chergestellt werden, dass die Mög-
lichkeit, öffentliche Aufgaben durch 
von öffentlicher Hand kontrollierte 
AnbieterInnen im Rahmen der so-
genannten In-House-Vergabe so-
wie Formen der Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinden bei der Erbrin-
gung von öffentlichen Aufgaben, kei-
nesfalls durch Handelsabkommen 
eingeschränkt wird. 

Forderungen der AK
• Weitere Marktöffnungen im Be-

reich des öffentlichen Beschaf-
fungswesens werden von der AK 
kritisch gesehen. Insbesondere 
ist eine mögliche Senkung der für 
die Ausschreibungspflicht maß-
geblichen Schwellenwerte abzu-
lehnen. Auch sind keine Verpflich-
tungen für den Marktzuggang für 
Vergabeverfahren auf der subna-
tionalen Ebene (z.B. Gemeinden 
und Bundesländer) einzugehen. 
Öffentliche Dienstleistungen - 
und diesbezügliche Aufträge 
und Konzessionen - sind aus 
dem gesamten Anwendungsbe-
reich des Abkommens ohne Ein-
schränkungen herauszunehmen.  

• Die österreichischen und euro-
päischen Bestimmungen zur 
Berücksichtigung sozialer und 
ökologischer Anliegen in öffent-
lichen Vergabeverfahren dürfen 
nicht unterlaufen werden. Die An-
wendung von Qualitätskriterien in 
der öffentlichen Auftragsverga-
be wie etwa hinsichtlich sozialer 
oder ökologischer Ziele darf kei-
nesfalls eingeschränkt werden. 
Öffentliche AuftraggeberInnen 
haben eine Vorbildrolle einzu-
nehmen, was soziale, arbeits-
rechtliche und Umweltstandards 
betrifft, um den Zielen nachhal-
tigen Wirtschaftens gerecht zu 
werden und die Sozialisierung 
von Folgekosten durch schlechte 
Auftragserfüllung und Lohndum-
ping zu vermeiden. Reformen der 
Bestimmungen zum öffentlichen 
Vergabewesen sollen daher auf 
die Aufnahme von Mindeststan-
dards des ArbeitnehmerInnen-
schutzes auf der Basis relevanter 
ILO-Übereinkommen abzielen.  
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Nichts gelernt aus der Finanz-
marktkrise

Die verstärkte Öffnung der Finanz-
märkte gilt schon lange als zentrales 
Thema im Rahmen von Handelsab-
kommen. Nach dem Stocken der 
Verhandlungen über die Ausweitung 
des Liberalisierungsniveaus des 
GATS-Abkommens wurden Regelun-
gen zu Finanzdienstleistungen in bi-
laterale Handelsabkommen der EU 
aufgenommen. Scheinbar wenig be-
eindruckt von der Finanzmarktkrise 
ab 2008 wird die weitere Liberalisie-
rung und Deregulierung des Finanz-
sektors jüngst auch im Rahmen von 
CETA, TTIP und TiSA vorangetrieben. 

Trotz Finanzmarktkrise: Weitere Li-
beralisierungen im Finanzsektor

In den Handelsabkommen werden 
sämtliche Leistungen von Versiche-
rungen, Banken und anderen Fi-
nanzinstitutionen (wie Hedgefonds, 
Handelsplätzen oder Clearingstel-
len) erfasst. Es geht dabei um eine 
Öffnung der Finanzmärkte vor allem 
für Direktinvestitionen, Bestimmun-
gen über Regulierungen, Transpa-
renz und regulatorische Zusam-
menarbeit sowie Sonderklagerechte 
für FinanzinvestorInnen (im Rahmen 
der Kapitel zum Investitionsschutz). 
Zwar wurde im Rahmen von CETA 
hinsichtlich dieser Sonderrechte ein 
Filtermechanismus eingebaut, mit 
dessen Hilfe Investor-Staat-Klagen 
zurückgewiesen werden können, 
wenn es sich um „vorsorgliche Maß-
nahmen“ wie der Wahrung der Fi-
nanzstabilität handelt. Dieser Filter ist 
jedoch nur wirksam, wenn sich die 

AbkommenspartnerInnen darüber 
einigen, dass es sich tatsächlich um 
eine „vorsorgliche Maßnahme“ (wie 
die Rettung einer Bank) handelt. Im 
Rahmen von TTIP fordern die EU-
VerhandlerInnen die Schaffung eines 
eigenen Rahmens für regulatorische 
Kooperation im Bereich der  Finanz-
dienstleistungen. Dabei geht es um 
eine transatlantische Abstimmung 
bestehender und neuer Regulie-
rungen. Der ohnehin schleppende 
Regulierungsprozess könnte damit 
weiter erschwert werden, erkämpf-
te Fortschritte unter Druck kommen. 
Zu Recht wird eine Zurückdrängung 
der Parlamente und eine verstärkte 
Einbindung mächtiger Finanzunter-
nehmen in den Gesetzgebungspro-
zess befürchtet. Diese Forderung der 
EU-VerhandlerInnen wird selbst von 
den USA abgelehnt.  Die EU hält so-
gar weitere Liberalisierungsangebo-
te zurück, solange es hier zu keiner 
Klärung kommt. Im Rahmen von TiSA 
ist zwar kein InvestorInnenschutz 
vorgesehen, aber es gibt auch in Be-
zug auf dieses Abkommen massive 
Bedenken hinsichtlich einer Aufwei-
chung von Finanzmarktregulierun-
gen.

Finanzmärkte weiterhin instabil

Die europäischen Märkte wurden 
für Niederlassungen aus Drittstaaten 
weitgehend liberalisiert. Einige Mit-
gliedstaaten der EU zählen zu den 
größten ImporteurInnen aber auch 
ExporteurInnen von Finanzdienstlei-
stungen. Angesichts der globalen 
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Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Finanzunternehmen werden Finanz-
dienstleistungen als Schlüsselsektor 
im Rahmen von EU-Handelsabkom-
men gesehen. Man ist bemüht, Libe-
ralisierungen weiter voranzutreiben, 
und damit Niederlassungsrechte 
für EU-Unternehmen in Drittstaaten 
auszuweiten, oft gegen den Wider-
stand der jeweiligen Abkommens-
partnerInnen.

Knapp ein Jahrzehnt nach der glo-
balen Finanzmarktkrise mit ihren 
drastischen Auswirkungen auf die 
Gesamtwirtschaft sind viele Banken 
in der EU noch immer nicht nach-
haltig stabil und oligopolistisch or-
ganisiert. Weiterhin werden hohe 
Geldsummen aufgewendet, um 
einem Zusammenbruch von Fi-
nanzhäusern beziehungsweise des 
Finanzsystems entgegenzuwirken. 
Zwar wurden als Reaktion auf die 
Finanzkrise tausende Seiten starke 
und hochkomplexe Regelwerke ge-
schaffen. Wichtige und klare Vorga-
ben lassen in vielen Bereichen aber 
auf sich warten. Entgegen der For-
derung der Arbeiterkammer nach 
einer konsequenten Neugestaltung 
der Finanzmärke mit einem hohen 
Standard bei der Finanzmarktauf-
sicht und Produktkontrolle droht über 
den Weg der geplanten Handels-
abkommen eine weitere Liberali-
sierung und Deregulierung. Damit 
käme es ausgerechnet am nach 
wie vor wenig stabilen Finanzsektor 
erneut zu einer Verschärfung des 
Wettbewerbs. Darüber hinaus sind 
Handelsabkommen mit einem Fokus 
auf den Abbau von Handelshemm-

nissen für Vereinbarungen im Be-
reich der Finanzmarktregulierungen 
völlig ungeeignet. Ebenso schwere 
Bedenken ergeben sich im Rahmen 
der angedachten Regelungen zum 
Investitionsschutz: Ohnehin mäch-
tige transatlantische Finanzinstitu-
tionen würden damit weitere Mittel 
zur Durchsetzung ihrer Interessen in 
die Hand bekommen. Mit den dann 
geltenden Rechtsnormen könnten 
Maßnahmen zur Wiederherstellung 
der Finanzmarktstabilität rückgängig 
gemacht oder teuer „entschädigt“ 
werden müssen.

Regulierungsprozess nicht gefährden

Der ohnehin schleppende Regulie-
rungsprozess darf aufgrund der ge-
planten Abkommen nicht gefährdet 
oder gar rückgängig gemacht wer-
den. Eine Verschärfung des Wett-
bewerbs ist mit der Gefahr erneuter 
Finanzkrisen verbunden. Ebenso 
braucht es keinesfalls eine Auswei-
tung der Verhandlungsmacht des 
Finanzsektors, sondern vielmehr 
eine Eindämmung derselben. Not-
wendig sind entschlossene Schritte 
zur Schaffung stabiler und im Sinne 
der Allgemeinheit funktionierender 
Finanzmärkte. 

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass die 
Stabilität der Finanzmärkte ein hoch 
einzuschätzendes öffentliches Gut 
ist, und somit im öffentlichen Interes-
se liegt. Die Arbeiterkammer fordert 
daher, Finanzdienstleistungen vom 
Anwendungsbereich von Handels-
abkommen wie TTIP, CETA und TiSA 
auszunehmen. Denn neuerliche Li-
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beralisierungsverpflichtungen, die 
Pläne zur regulatorischen Kooperati-
on sowie privilegierte Klagerechte im 
Bereich der Finanzdienstleistungen 
führen erneut zu einer Verschärfung 
des Wettbewerbs, unterminieren 
Regulierungsbestrebungen und ver-
stärken die Dominanz von Finanzak-
teuren gegenüber Gemeinwohlinter-
essen.

Forderungen der AK
.
• Herausnahme von Finanzdienst-

leistungen aus dem Anwen-
dungsbereich von Handels- und 
Investitionsabkommen wie TTIP, 
CETA und TiSA 

• Liberalisierungsverpflichtungen 
im Bereich der Finanzdienstlei-
stungen im Rahmen bestehen-
der  Handelsabkommen der EU 
sollten kritisch überprüft werden. 
Das Ziel muss es ein, überbor-
dende Liberalisierungsverpflich-
tungen zu revidieren. 

• Verankerung umfassender 
Rechte für Kapitalverkehrsbe-
schränkungen im Falle einer 
drohenden Gefährdung der Fi-
nanzstabilität in den Abkommen 

• Die Weiterentwicklung beste-
hender internationaler Foren im 
Bereich der Zusammenarbeit bei 
der Regulierung der Finanzmärk-
te in demokratisch legitimierte, 
transparente Institutionen. Sie 
dienen dazu, hohe gemeinsame 
Standards für den Finanzsektor 
verbindlich zu vereinbaren. Da-
mit soll sichergestellt werden, 
dass die Finanzmärkte ihrem 
Daseinsvorsorgeauftrag im Sin-
ne des gesamtgesellschaftlichen 
Interesses nachkommen sowie 
ein umfassender Schutz der Ar-
beitnehmerInnen und der Kon-
sumentInnen gewährleistet ist.  
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Nachhaltige Entwicklung:  
Mindestarbeitsstandards müssen 
verbindlich sein
Eines der kolportierten Ziele der Pro-
ponentInnen von TTIP ist es, höchste 
Standards in den beiden Wirtschafts-
räumen zu erreichen. Genannt wer-
den auch die Bereiche Arbeits- und 
Umweltstandards. Im Sinne nachhal-
tiger Entwicklung sollten zukünftige 
Freihandelsabkommen soziale und 
ökologische Zielsetzungen gleichwer-
tig neben wirtschaftlichen Interessen 
berücksichtigen. 

Die USA haben lediglich zwei der 
acht ILO-Mindestarbeitsnormen ra-
tifiziert

Die EU und die USA müssen in allen 
ihren Politikbereichen – so auch in 
der Handelspolitik – auf Kohärenz 
achten und ihren internationalen Ver-
pflichtungen, insbesondere den Men-
schenrechten und den Konventionen 
der Vereinten Nationen, der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) und 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), nachkommen. Die Einhal-
tung der ILO-Mindestarbeitsnormen 
ist eine Voraussetzung, um den 
Wettbewerb der Arbeitsbedingun-
gen nach unten zu vermeiden. Die 
Mindestarbeitsnormen sind von allen 
ILO-Mitgliedern zu ratifizieren, um-
zusetzen und einzuhalten. Die USA 
haben lediglich die Konvention über 
die schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit und jene über Zwangsarbeit 
ratifiziert. Bis heute weigert sich die 
US-Regierung, die restlichen sechs 
Übereinkommen zu den Mindestar-
beitsnormen zu ratifizieren.

In den USA herrscht ein extrem ge-
werkschaftsfeindliches Klima

In seinem Bericht zur jährlichen 
Übersicht über die Verletzung von 
Gewerkschaftsrechten beschrieb der 
Internationale Gewerkschaftsbund 
2012 die ArbeitgeberInnen in den 
Vereinigten Staaten als „extrem ge-
werkschaftsfeindlich“21. In der Privat-
wirtschaft seien inzwischen weniger 
als 7% der Beschäftigten gewerk-
schaftlich organisiert. Obwohl derzeit 
37% der öffentlich Bediensteten einer 
Gewerkschaft angehören, steht die 
Abschaffung oder Beschneidung 
des Rechtes auf Tarifverhandlungen 
im öffentlichen Dienst ganz oben auf 
der Agenda der Republikaner.

Ein brisantes Problem stellen die so-
genannten „Right-to-work“-Gesetze 
dar, die in rund der Hälfte der US-
Bundesstaaten umgesetzt worden 
sind. In Ohio brachte die Opposition 
das gewerkschaftsfeindliche Gesetz 
per Referendum zu Fall. Die Gesetze 
zielen direkt auf die Finanzen der Ge-
werkschaften ab. Im System der USA 
wurden traditionell Gewerkschafts-
beiträge von Management und Ge-
werkschaft ausgehandelt und in Kol-
lektivverträgen festgelegt. Mit Inkraft-
treten des „Right-to-work“-Gesetzes 
sollen die Beiträge zu freiwilligen 
Leistungen werden. Dennoch sollen 
die Gewerkschaften die Interessen 
aller Beschäftigten des Betriebes ver-
treten, auch jener, die keine Beiträge 
zahlen. Die Konsequenz ist, dass in 
allen Bundesstaaten, in denen die-
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ses Gesetz eingeführt wurde, kurz-
fristig die Mitgliederzahl und damit 
die Einnahmen der Gewerkschaften 
schrumpften. Längerfristig sinken 
aber auch die Löhne und damit die 
Arbeitgeberbeiträge zur Kranken- 
und Pensionsversicherung. Auch 
der ArbeitnehmerInnenschutz ist mit 
dem Gesetz zunehmend gesunken. 
Entsprechend einer Untersuchung 
des Center for American Progress 
verdienen ArbeitnehmerInnen in 
„Right-to-work“-Staaten im Schnitt 
um 1.500 US-Dollar im Jahr weni-
ger als Beschäftigte in den anderen 
Staaten.22 

Die AK verfolgt diese Art des Wettbe-
werbs mittels finanziellen Aushun-
gerns von US-Gewerkschaften und 
dessen direkte Folgen des Lohndum-
pings für US-amerikanische Arbeit-
nehmerInnen – und in weiterer Folge 
für europäische ArbeitnehmerIn-
nen – mit großer Besorgnis. Denn 
auch in der EU nehmen jene Unter-
nehmensinteressen zu, die auf den 
Wettbewerb um niedrige Lohnkosten 
zulasten einer gerechteren Einkom-
mensverteilung und eines sozialen 
Friedens bauen.
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Exkurs: 
Die 8 ILO-Mindestarbeitsnormen

ILO-Mindestarbeitsnormen sind für alle 185 ILO-Mitgliedstaaten 
verpflichtend zu ratifizieren, in nationales Recht umzusetzen und einzuhalten. 

• Gewerkschaftsrechte: Vereini-
gungsfreiheit für Gewerkschaf-
ten und Kollektivvertragsfreiheit

• Verbot der Kinderarbeit: 
Mindestalter bei der Arbeit und 
Aufhebung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit

• Nichtdiskriminierung:  
Recht auf gleiche Entloh-
nung für Frau und Mann und 
Nichtdiskriminierung auf dem 
Arbeitsplatz

• Verbot von Zwangsarbeit  
(2 Konventionen)

 
Beispiel für Arbeitsrechtsver- 
letzungen in den USA23

Republikanische PolitikerInnen 
beeinflussen Abstimmung über 
Gewerkschaftsvertretung: 

Im Februar 2014 haben repub-
likanische PolitikerInnen in Ten-
nessee im Vorfeld einer wichtigen 
Gewerkschaftsabstimmung eine 
mehrwöchige intensive gewerk-
schaftsfeindliche Kampagne im 
Volkswagenwerk in Chattanooga, 
Tennessee, initiiert. Die PolitikerIn-
nen drängten die Beschäftigten 
dazu, bei der Abstimmung gegen 
die Gewerkschaft United Auto Wor-
kers zu stimmen und drohten ihnen 
mit dem Entzug steuerlicher und 

finanzieller Vergünstigungen, falls 
sie für eine Vertretung durch die 
Gewerkschaft stimmten. Die Uni-
ted Auto Workers hat bei der Nati-
onalen Arbeitsbeziehungsbehörde 
(NLRB) Widerspruch eingelegt und 
beantragt, die Abstimmung für 
ungültig zu erklären, da die Ein-
griffe der PolitikerInnen gegen die 
arbeitsrechtliche Bestimmung ver-
stießen, derzufolge die Beschäftig-
ten das Recht haben, ohne Zwang, 
Einschüchterung oder Eingriffe an 
einer Abstimmung über eine Ge-
werkschaftsvertretung teilzuneh-
men.
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Arbeitgeber beeinflussen Abstim-
mungen über Gewerkschaftsver-
tretung

Aufgrund des rechtlichen Spiel-
raums in  Bezug auf gewerk-
schaftsfeindliche Kampagnen und 
des unzureichenden Schutzes vor 
gewerkschaftsfeindlicher Diskri-
minierung widmet sich in den USA 
eine ganze Branche von BeraterIn-
nen diesen Themen. Sie vereiteln 
gewerkschaftliche Organisierungs-
kampagnen, indem Druck auf die 
Beschäftigten ausgeübt wird und 
Einschüchterungsmaßnahmen er-
griffen werden, um diese von ihrem 
Vereinigungsrecht abzuhalten. Bei 
mehr als 80% aller Organisierungs-
kampagnen engagieren die Arbeit-
geberInnen externe BeraterInnen.

Als sich die Beschäftigten von Me-
tro PCS in einer Filiale in New York 
im September 2013 im Rahmen 
eines NLRB-Abstimmungsverfah-
rens um die Anerkennung ihrer 
Gewerkschaft bemühten, reagierte 
die Geschäftsführung von T-Mobile 
mit einer intensiven Kampagne, um 
neun Beschäftigte von der Grün-
dung einer Gewerkschaft abzu-
halten. Die Beschäftigten sprachen 
sich mit 7 zu 1 Stimmen für einen 
Gewerkschaftsbeitritt aus, aber die 
Geschäftsführung übte erheblichen 
Druck aus und bestellte die Be-
schäftigten zu mehr als 30 Einzel-
gesprächen ein, bei denen ihnen 
erläutert wurde, warum sie auf eine 
Gewerkschaft verzichten sollten. 
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Forderungen der AK
Um höhere Standards in diesen 
Bereichen zu erreichen, muss das 
im TTIP-Handelsabkommen vorge-
sehene Kapitel für nachhaltige Ent-
wicklung folgende Punkte enthalten: 

• Die Verankerung der Menschen-
rechte in Form einer sogenann-
ten „Essential Elements“-Klausel 
stellt eine Mindestanforderung 
dar. Inhaltlich sollte sie zumin-
dest dem Wording des Freihan-
delsabkommens der EU mit Ko-
lumbien entsprechen. Der Men-
schenrechtsbezug darf nicht 
ausschließlich in der Präambel, 
sondern muss auch als eige-
ner Artikel festgehalten werden 

• Alle acht ILO-Mindestarbeits-
standards müssen von den 
Vertragsparteien ratifiziert, um-
gesetzt und effektiv angewandt 
werden 

• Sie  müssen im Rahmen des 
Abkommens einklagbar und 
sanktionierbar sein. Für den Fall 
von Verstößen ist das Streitbei-
legungsverfahren des Freihan-
delsabkommens anzuwenden, 
in letzter Konsequenz sind 
Geldstrafen zu verhängen

 
 
 
 
 
 
 

• Die USA müssen darüber hin-
ausgehende ihrem Entwick-
lungsstand entsprechende 
ILO-Konventionen ratifizieren, 
umsetzen und anwenden. Als 
längerfristige Perspektive ist 
schließlich die Umsetzung der 
sogenannten Decent Work-
Agenda anzustreben. Neben 
den ILO-Mindestarbeitsnormen 
umfasst die Decent Work-Agen-
da auch ILO-Konventionen be-
treffend die soziale Sicherheit 
und den sozialen Dialog
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Befristete Arbeitsmigration:  
Probleme für den Schutz von  
ArbeitnehmerInnen
Seit dem Handelsabkommen über 
den Handel mit Dienstleistungen 
(GATS) innerhalb der WTO, werden 
die unterschiedlichen Formen, wie 
Dienstleistungen grenzüberschrei-
tend erbracht werden können, in 
vier Erbringungsarten unterteilt. Eine 
davon stellt die zeitlich befristete Mi-
gration natürlicher Personen zur Er-
bringung von Dienstleistungen dar, 
die in der Handelssprache „Mode 
4“ genannt wird. Liberalisierungen 
bei dieser Form der temporären 
Arbeitsmigration sind auch im Rah-
men von CETA und TTIP, sowie auch 
in den TiSA-Verhandlungen, ein 
Thema. Aus arbeitsmarktpolitischer 
Sicht handelt es sich hierbei jedoch 
um einen hochsensiblen Verhand-
lungsbereich, insbesondere da 
keine ausreichenden Möglichkei-
ten bestehen, Verstöße gegen ar-
beitsrechtliche Bestimmungen oder 
Lohndumping grenzüberschreitend 
sanktionieren zu können. 

Eine unbekannte Verhandlungs-
agenda mit Risiken für Arbeitneh-
merInnen

TTIP und andere Handelsabkom-
men legen fest, welchen Perso-
nengruppen in welchen Dienst-
leistungsbereichen befristeter Zu-
gang zum Arbeitsmarkt im Land 
des Vertragspartners gewährt wird. 
Hierbei geht es im Fall von TTIP bei-
spielsweise um ArbeitnehmerInnen, 
die von ihrem EU-Unternehmen in 
die USA entsandt werden, um dort 
Leistungen auf der Basis eines Ver-

trags für einen Kunden zu erbringen 
oder Beschäftigte, die von einem 
transnational tätigen US-Konzern 
für einen befristeten Zeitraum in 
ein Tochterunternehmen des Kon-
zerns in der EU entsandt werden. 
Für transnationale Unternehmen 
sind Bestimmungen zur befriste-
ten Arbeitsmigration im Rahmen 
von „Mode 4“ attraktiv, da sie es 
ihnen erleichtern, Beschäftigte für 
begrenzte Zeiträume an anderen 
Standorten einzusetzen. 

Aus Sicht der ArbeitnehmerInnen 
spielt dabei die Frage, ob Liberali-
sierungsverpflichtungen in diesem 
Bereich in der Praxis von Arbeit-
geberInnen dazu genutzt werden 
können, arbeitsbezogene Regeln 
und Rechte der ArbeitnehmerInnen 
zu umgehen, eine besondere Rolle. 
Bei der auf einen bestimmten, oft 
sehr kurzen, Zeitraum beschränk-
ten Form der Arbeitsmigration, die 
in Handelsabkommen geregelt 
wird, ist es in der Praxis oftmals nur 
äußerst schwer möglich zu kontrol-
lieren, ob temporäre Arbeitsmigran-
tInnen etwa unterhalb geltender 
Mindestlöhne bezahlt oder Arbeits-
schutzbestimmungen unterwandert 
werden. Darüber hinaus fehlen die 
rechtlichen und administrativen 
Mechanismen, Verstöße gegen 
die Rechte von ArbeitnehmerInnen 
grenzüberschreitend einklagen und 
ahnden zu können. Da die Behör-
den der Justiz und Verwaltung nicht 
grenzüberschreitend zusammenar-
beiten und eine grenzüberschrei-
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tende Sanktionierung von arbeits-
rechtlichen Verstößen in den Ab-
kommen nicht vorgesehen ist, rei-
chen Bestimmungen in Abkommen, 
die die Einhaltung des nationalen 
Rechts und der Kollektivverträge 
einfordern, alleine nicht aus. Auch 
muss es insbesondere in Zeiten ho-
her Arbeitslosigkeit vermieden wer-
den, dass es durch Verpflichtungen in 
diesem Bereich zu Störungen auf den 
nationalen Arbeitsmärkten kommen 
könnte.  
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Forderungen der AK
• Verhandlungen über eine weite-

re Liberalisierung im Bereich der 
grenzüberschreitenden Erbrin-
gung von Dienstleistungen durch 
Arbeitskräfte („Mode 4“) sind ab-
zulehnen, solange eine grenz-
überschreitende Zusammenar-
beit in Verwaltung und Justiz als 
Vorbedingung für die Gewähr-
leistung der Einhaltung von gel-
tenden Mindestlöhnen, Arbeits-
bedingungen und anderen Ar-
beitsstandards auf der Basis von 
arbeits- und sozialrechtlichen so-
wie kollektivvertraglichen Bestim-
mungen nicht sichergestellt ist.  

• In jedem Fall muss in einem all-
fälligen Vertragskapitel sicherge-
stellt werden, dass die fehlende 
Vollstreckung der Vertragspar-
teien im Fall von Verstößen ge-
gen arbeits- und sozialrechtliche 
sowie kollektivvertragliche Be-
stimmungen zum Gegenstand 
des zwischenstaatlichen Streit-
beilegungsmechanismus ge-
macht werden kann und Sank-
tionen verhängt werden können.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Darüber hinaus ist jedenfalls hin-
sichtlich der anzuwendenden 
arbeits- und sozialrechtlichen 
Bestimmungen sowie der Ein-
kommensbestimmungen be-
ziehungsweise Kollektivverträge 
das Prinzip beizubehalten, wo-
nach für temporäre Arbeitneh-
merInnen die Bestimmungen 
des Ziellandes gelten, unbedingt 
beizubehalten und die bisher an-
gewandte sogenannte „Labour 
Clause“ im Vertragstext zu veran-
kern, die festschreibt, dass die re-
levanten EU- und nationalen Be-
stimmungen nicht untergraben 
werden dürfen.
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Datenschutz in Gefahr

Individuelle Freiheitsrechte wie der 
Datenschutz und das Recht auf 
Achtung des Privatlebens sind zwar 
in beiden Rechtskulturen verankert, 
die konkrete Auffassung von Daten-
schutz unterscheidet sich in den USA 
dennoch gewaltig von jener der EU. 
Statt verbindlicher Rechtsvorschrif-
ten setzen die USA beispielsweise 
ungleich mehr auf Selbstregulierung 
datenverarbeitender Unternehmen.
 
Im Zuge der Bemühungen um ein 
Freihandelsabkommen darf die EU-
Kommission den Konflikt zwischen 
den verschiedenen Datenschutztra-
ditionen keinesfalls scheuen. Digi-
tale Wirtschaft und dabei vor allem 
datenschutzsensible Trends wie 
„Industrie 4.0“ und die Verwertung 
von „Big Data“ gelten als Wachs-
tumsmotor. Datenschutznormen 
sind in hohem Maße wettbewerbs-
relevant und ein zentrales Thema 
für das Freihandelsabkommen mit 
den USA. Europäische BürgerInnen 
müssen darauf vertrauen können, 
dass das Selbstbestimmungsrecht 
über die Nutzung ihrer personen-
bezogenen Daten nicht weiter aus-
gehöhlt, sondern besser als bisher 
geschützt wird. Deshalb ist zu-
nächst eine europäische Einigung 
über einen EU-weit harmonisierten 
Datenschutz auf hohem Niveau 
vordringlich. In der Folge dürfen 
beim Freihandelsabkommen kei-
ne Abstriche beim europäischen 
Datenschutz und dem Schutz der 
Privatsphäre gemacht werden. Au-
ßerdem ist der Nachweis gleichwer-

tiger Datenschutzstandards in den 
USA Voraussetzung für einen freien 
Datenverkehr. 

„Safe Harbor“ 

Die Datenschutzrichtlinie 95/46/
EG sieht für den Datentransfer in 
Länder, die kein gleichwertiges 
Datenschutzniveau aufweisen, die 
Notwendigkeit einer behördlichen 
Genehmigung vor. 

Aufgrund einer Entscheidung der 
EU-Kommission aus dem Jahr 2000 
gilt dieser wichtige Rechtsgrundsatz 
im Fall der USA nicht. Damit der Da-
tenverkehr zwischen den USA und 
der EU nicht zum Erliegen kommt, 
wurde mit der „Safe Harbor“-Über-
einkunft ein besonderes Verfahren 
entwickelt. US-Unternehmen kön-
nen sich verpflichten, die „Grund-
sätze des sicheren Hafens“ zu be-
achten. Die Selbstverpflichtung der 
US-Unternehmen beim „Safe Har-
bor“ bezieht sich auf die Information 
der Betroffenen durch die Unterneh-
men, Einwilligungspflichten oder 
Widerspruchsrechte, Regeln für die 
Datenweitergabe, Datensicherheit, 
Auskunftsrecht und Rechtsdurch-
setzung. Wissenschaftliche Unter-
suchungen belegen die mangeln-
de Effizienz von „Safe Harbor“. So 
behaupteten US-Unternehmen, 
gemäß „Safe Harbor“ privilegiert 
zu sein, viele waren beim Handels-
ministerium aber überhaupt nicht 
registriert. Von den dort gelisteten 
Unternehmen waren viele Zertifi-
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kate nicht mehr gültig. Schon vor 10 
Jahren forderte daher das EU-Par-
lament und die für den Datenschutz 
in der EU zuständige Art.-29-Daten-
schutzgruppe eine Überprüfung der 
Wirksamkeit von „Safe Harbor“.

Das EU-Parlament stimmte 2014 für 
eine Aussetzung von „Safe Harbor“. 
Von Seiten der USA wurden keine 
erkennbaren Konsequenzen gezo-
gen. Die EU-Kommission möchte an 
„Safe Harbor“ festhalten, bemühte 
sich aber – bislang erfolglos – in 
Verhandlungen mit den USA, den 
Bereich der Rechtsdurchsetzung für 
europäische Betroffene von US-Da-
tenverarbeitungen zu verbessern. 
Aus Sicht der AK sollte „Safe Harbor“ 
ausgesetzt und grundrechtskonfor-
me Bedingungen für Datentransfers 
in die USA neu ausgehandelt wer-
den. 

SWIFT und Flugpassagierdaten

Uneins sind sich EU-Parlament und 
EU-Kommission auch über die Zu-
kunft des SWIFT-Abkommens zwi-
schen der EU und den USA. US-Be-
hörden erhalten darüber Einsicht in 
die Bankdaten von EU-BürgerInnen, 
die Geld ins Ausland überweisen. 
Auch in Bezug auf das US-EU-Ab-
kommen über den Austausch von 
Flugpassagierdaten monierte das 
EU-Parlament, dass das Verhand-
lungsergebnis nicht den europä-
ischen Grundrechten gerecht werde 
und der Rechtsschutz für EU-Bürge-
rInnen unzureichend sei. Aus AK-
Sicht muss im Zuge der Verhand-
lungen zum Freihandelsabkommen 

jedenfalls die Gelegenheit genutzt 
werden, die Abkommen grund-
rechtskonform zu gestalten.

Marktdominante Internetkonzerne 

Unternehmen mit einer quasi Mo-
nopolstellung wie Google, Apple, 
Facebook oder Amazon verfü-
gen über eine fast unbeschränkte 
Marktmacht, weltweite Präsenz und 
KundInnendaten in gigantischem 
Umfang. Drei der sieben populär-
sten E-Mail-Dienste speichern eu-
ropäische NutzerInnendaten auf 
US-Servern. Der Schutz europä-
ischer BürgerInnen hängt folglich 
nicht allein von der Rechtstreue 
europäischer DatenverarbeiterIn-
nen ab. Die EU muss sich daher für 
eine Akzeptanz des europäischen 
Datenschutzes bei den US-Internet-
konzernen und ein Vollstreckungs-
abkommen mit den USA einsetzen. 
Die Kommission sucht aktuell infor-
melle „Settlement“-Lösungen mit 
dem Ziel, dass globale Konzerne 
EU-konform verbraucherInnen- und 
datenschutzrechtliche Verantwor-
tung übernehmen. Vordringliches 
Ziel muss allerdings sein, dass US-
Firmen, die über persönliche Daten 
europäischer KonsumentInnen ver-
fügen, europäisches Recht ohne 
Abstriche beachten. Eine Rechts-
durchsetzung im Fall von Verstößen 
muss möglich sein.  
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Forderungen der AK
• Aussetzen der „Safe Harbor“ 

und anderer datenschutzsen-
sibler Abkommen. Vorausset-
zung für den freien Datenver-
kehr sind gleichwertige Daten-
schutzniveaus.

• Bezüglich Datenübermittlungen 
in die USA an der EU-Grund-
rechtstradition festhalten: Euro-
pa darf nicht von seiner Tradition 
eines vergleichsweise strengen 
Datenschutzes abrücken. Der 
freie Datenverkehr ist zur Gänze 
aus TTIP auszuklammern, so-
fern nicht die US-Datenschutz-
standards massiv angehoben 
werden.

• Ausdehnung des EU-Daten-
schutzes auf US-Firmen, die 
EU-KonsumentInnen Waren 
oder Dienste anbieten oder ihr 
Verhalten beobachten: Es ist 
wichtig, die Anwendbarkeit der 
künftigen Datenschutz-Grund-
verordnung auf Drittländer 
wie die USA zu unterstützen. 
Gleichzeitig müssen aber Voll-
streckungsübereinkommen und 
Rechtsschutzhilfen vorangetrie-
ben werden, damit Rechtsan-
sprüche europäischer BürgerIn-
nen durchsetzbar werden.

• Schutz vor exzessiver sicher-
heitspolizeilicher und geheim-
dienstlicher Tätigkeit: Die ge-
samte Internetkommunikation 
von europäischen Konsumen-
tInnen kann und wird den 

Snowden-Enthüllungen zufolge 
laufend überwacht. Die recht-
lichen Anforderungen an die 
Datensicherheit sind innerhalb 
Europas zu erhöhen. Es ist im 
Zuge der TTIP-Verhandlungen 
sicherzustellen, dass diese 
Standards auch von den USA 
gegenüber BürgerInnen und 
Unternehmen aus der EU ohne 
Abstriche eingehalten werden. 

• Verbesserung von Kapitel 10 
(elektronischer Handel) Artikel 
3 (Vertrauen) des CETA-Abkom-
mens: Dem Textentwurf zufolge 
kann jede der beiden Parteien 
Gesetze oder Verwaltungsakte 
annehmen oder beibehalten, 
die dem Schutz persönlicher 
Informationen der NutzerInnen 
des Kommunikationsdienstes 
dienen, wobei internationale 
Datenschutzstandards relevan-
ter internationaler Organisa-
tionen zu berücksichtigen sind. 
Maßstab sollte der EU-Rechts-
bestand und nicht die ver-
gleichsweise unverbindlichen, 
wenig strikten internationalen 
Standards sein.
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Urheberrecht in Freihandels-
abkommen unerwünscht

Freihandelsabkommen sehen in der 
Regel auch Vorschriften zu geistigen 
Eigentumsrechten (Urheberrecht, 
Patentrecht, Markenrecht etc.) vor, 
um die Rechtsrahmen der Staaten 
zu vereinheitlichen. Die AK steht der 
Einbeziehung von Regelungen des 
geistigen Eigentums – dies betrifft 
insbesondere Urheberrechtsre-
gelungen – jedoch aus mehreren 
Gründen sehr kritisch gegenüber.

Kein ACTA durch die Hintertür

Das umstrittene und vom EU-Par-
lament abgelehnte Anti-Piraterie-
Handelsabkommen ACTA enthielt 
eine Reihe von repressiven Urhe-
berrechtsregelungen zulasten der 
Interessen der Zivilgesellschaft und 
InternetnutzerInnen. Es besteht die 
Gefahr, dass versucht wird, dem 
repressiven Ansatz von ACTA und 
seinen umstrittenen Vorgaben (wie 
beispielsweise Internetsperren oder 
die Kriminalisierung von Interne-
tuserInnen) im Rahmen von weite-
ren internationalen Verträgen zur 
Durchsetzung zu verhelfen. 

Keine Zementierung des Urheber-
rechtsbestands durch Bindung an 
internationale Abkommen

Grundsätzlich kann die Aufnahme 
von Vorschriften zu den geistigen 
Eigentumsrechten in Freihandels-
abkommen auch ein Einfrieren 
des bestehenden Rechtsbestands 
bedeuten, da die EU und die Mit-
gliedstaaten an rechtliche Vorga-

ben gebunden werden. Nationale 
Urheberrechtsgesetze sowie das 
EU-Urheberrecht müssen aber 
dringend reformiert und an die di-
gitale Welt angepasst werden. Das 
Augenmerk ist dabei auch auf den 
derzeit fehlenden fairen Interessen-
ausgleich zu legen, der Bedürfnisse 
der NutzerInnen und der Öffentlich-
keit (Informationszugang, Werknut-
zung, Wahrung von Grundrechten 
wie Datenschutz und Privatsphäre) 
zu berücksichtigen hat. 

Ein Beispiel: Technische Kopiersper-
ren und ein rechtlich geschütztes 
Verbot diese zu umgehen, bewir-
ken, dass das durch Gesetz ein-
geräumte Werknutzungsrecht der 
Privatkopie, aber auch zukünftige 
Regelungen wie „Fair use–Ausnah-
men“ unterdrückt werden können. 
Eine Umgehung des Kopierschutzes 
für die legitime Privatkopie stellt der-
zeit eine Rechtsverletzung dar. 

Hier bedarf es dringend einer Lö-
sung zur Wahrung des Interessen-
ausgleichs. Wird im CETA-Abkom-
men aber diese besondere recht-
liche Stellung des Kopierschutzes 
(Artikel 5.3 - Protection of Techno-
logical Measures) übernommen, 
bindet sich die EU an die rechtlichen 
Vorgaben, und notwendige Lösun-
gen für das EU-Urheberrecht wer-
den blockiert.  
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Forderungen der AK
• Vor dem Hintergrund der ne-

gativen Erfahrungen mit ACTA 
muss gewährleistet sein, dass 
die umstrittenen Vorschriften 
zum Anti-Piraterie-Abkommen 
nicht in Freihandelsabkommen 
„durch die Hintertür“ Eingang 
finden.

• Der Abschluss und damit die 
Bindung an internationale Ver-
einbarungen bewirkt eine Ze-
mentierung des bestehenden 
Urheberrechtsrahmens. Not-
wendige zeitgemäße Reformen 
im digitalen Zeitalter können 
dadurch blockiert werden. In 
diesem Zusammenhang lehnt 
die AK eine Aufnahme von Ur-
heberrechten in Handelsab-
kommen ab.

• Neben den Interessen der 
RechteinhaberInnen am Schutz 
ihrer Werke sind auch die Inter-
essen der Öffentlichkeit (Infor-
mationszugang, Werknutzung, 
Wahrung von Grundrechten wie 
Datenschutz und Privatsphäre) 
zu wahren und ein Interessen-
ausgleich anzustreben. Dies 
erfordert einen Verhandlungs-
prozess mit maximaler Trans-
parenz und auch aktiver Betei-
ligung der Zivilgesellschaft und 
aller Stakeholder. 
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Fortsetzung der EU-Deregulie-
rungsphilosophie REFIT auf inter-
nationaler Ebene
Die Europäische Kommission vermittelt 
bereits seit vielen Jahren den Eindruck, 
dass Deregulierung ein positiver Vor-
gang mit großem Nutzen sei. Erfah-
rungen mit Deregulierung können 
jedoch eine ganz andere Erkenntnis 
vermitteln. Statt gebetsmühlenartig 
zu behaupten, dass Deregulierung 
grundsätzlich nützlich sei, ist in der 
Praxis vielmehr zu hinterfragen: Wem 
nützt im konkreten Fall eine Deregu-
lierung? Gibt es Akteursgruppen, die 
dadurch Nachteile erleiden würden? 
Ist die Summe der Kosten-/Nutzenwir-
kungen positiv oder negativ?

Prinzip „Vorfahrt für Klein- und Mit-
telunternehmen“

2002 hat die Europäische Kommis-
sion mit dem Programm „Bessere 
Rechtsetzung“ damit begonnen, eine 
Initiative zu setzen, unnötige und ver-
altete Rechtstexte auf EU-Ebene auf-
zuheben oder zu vereinfachen. Diese 
Bemühungen gipfelten im Programm 
zur Gewährleistung der Effizienz und 
Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 
(REFIT), welches 2012 vorgestellt wur-
de. Unterstützend wurde 2007 eine 
Hochrangige Gruppe im Bereich Ver-
waltungslasten ins Leben gerufen, die 
2014 in ihrem Abschlussbericht klare 
Botschaften vermittelte: Das Prinzip 
„Vorfahrt für Klein- und Mittelunterneh-
men“ soll konsequent angewandt wer-
den, neue Legislativvorschläge sollen 
unter dem Aspekt der Wettbewerbs-
fähigkeit geprüft werden. Die nun im 
Kommissions-Arbeitsprogramm 2015 
vorgesehenen REFIT-Maßnahmen 

dürften diesen Forderungen Rechnung 
tragen. 

Alles, was dem Handel nicht nützt, 
wird als „Verwaltungslast“ darge-
stellt

So sollen unter anderem geplante Vor-
haben für neue Rechtsakte im Bereich 
der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes am Arbeitsplatz (zB hinsicht-
lich Erkrankungen des Bewegungs-
apparats, Passivrauchen, Regelungen 
zum FriseurInnenhandwerk) nicht 
weiterverfolgt werden. Auch sollen In-
formations- sowie Anhörungspflichten 
für Beschäftigte genauso überprüft 
werden wie VerbraucherInnenthemen 
(Lebensmittelrecht, irreführende Wer-
bung, Regelungen zu Fertigpackun-
gen etc.).24 Die angeführten Beispiele 
sind für die EU-Kommission ganz 
offensichtlich nichts anderes als Ver-
waltungslasten für Unternehmen. An-
dere Bereiche, wie die Gesundheits-, 
Verkehrs- oder Umweltpolitik, sind 
ebenso davon betroffen. Dass viele 
Regelungen einen hohen Nutzen für 
die Gesellschaft haben, wird von der 
Europäischen Kommission kaum ge-
würdigt. 

Handelsabkommen ignorieren 
grundlegende gesellschaftspolitische 
Standards

Es ist daher nicht verwunderlich, wenn 
die Kommission ihre Philosophie auch 
auf internationaler Ebene fortsetzt. 
Verpflichtende Bestimmungen bei-
spielsweise zum Arbeitsrecht oder bei 
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der Umweltpolitik sind in den von der 
Europäischen Union abgeschlossenen 
Handelsabkommen nicht vorgese-
hen. Die Kommission schadet damit 
dem Ziel der Wettbewerbsfähigkeit 
der EU. Denn wie sollen EU-Staaten 
mit bestimmten Mindeststandards in 
der Beschäftigungspolitik oder im Um-
weltschutz mit Drittstaaten konkurrie-
ren, bei denen Standards im Arbeits-
recht oder in der Umweltpolitik deut-
lich schlechter sind beziehungsweise 
nur eine sehr untergeordnete Rolle 
spielen? Mittelfristig, und das zeigen 
die REFIT-Maßnahmen ganz klar auf, 
werden mit dieser Politik gesellschafts-
politische Standards innerhalb der EU 
infrage gestellt. Diese negativen Aus-
wirkungen genügen der Kommission 
jedoch anscheinend nicht mehr: Mit 
CETA und TTIP schalten die EU-Beam-
tInnen noch einmal einen Gang höher: 
Durch das Investor-Staat-Streitbeile-
gungsverfahren ISDS werden notwen-
dige neue Gesetzesinitiativen in gesell-
schaftspolitisch wichtigen Bereichen 
massiv gehemmt beziehungsweise 
unmöglich gemacht. Die Drohung von 
kanadischen beziehungsweise US-
UnternehmerInnen, wegen geplanter 
neuer Legislativmaßnahmen zu kla-
gen, könnte ausreichen, dass wichtige 
Regulierungsmaßnahmen unterblei-
ben.
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Forderungen der AK
• Die AK erinnert nachdrücklich dar-

an, bei den Verhandlungen zu 
Handelsabkommen die in den EU-
Verträgen gesetzten Ziele der Uni-
on zu berücksichtigen. Das sind 
unter anderem das Wohlergehen 
ihrer Völker, soziale Gerechtigkeit, 
sozialer Schutz, ein ausgewoge-
nes Wirtschaftswachstum, sozi-
aler Fortschritt, die Verbesserung 
der Umweltqualität sowie ein fai-
rer und gerechter Handel 25

• Sowohl bei den REFIT-Maßnah-
men als auch bei Freihandels-
abkommen müssen alle ge-
sellschaftspolitischen Gruppen 
gleichberechtigt eingebunden 
werden. Die privilegierte Berück-
sichtigung oder Benachteiligung 
der Interessen einzelner Gruppen 
ist strikt abzulehnen 

• Folgenabschätzungen bezie-
hungsweise Kosten-Nutzen-
Analysen zu Handelsabkommen 
müssen alle gesellschaftspoliti-
schen Bereiche umfassen und 
dürfen sich nicht nur auf einzelne 
Sektoren konzentrieren

• Handelsabkommen mit Drittstaa-
ten müssen Vereinbarungen zu 
gesellschaftspolitisch wichtigen 
Fragen beinhalten. Das betrifft bei-
spielsweise gemeinsam zu set-
zende Maßnahmen gegen „steu-
eroptimierendes Verhalten“ oder 
Steuerhinterziehung von multina-
tionalen Unternehmen und ver-
mögenden Privatpersonen

• Die Europäische Kommission 
muss sicherstellen, dass Handel-
sabkommen nicht dazu führen, 
dass Regulierungserfordernisse 
(beispielsweise aufgrund globaler 
Verwerfungen wie der Finanzkrise 
2008/2009) auf EU-Ebene blo-
ckiert werden
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Exkurs zu TiSA: Die Verhandlungs-
agenda im Interesse transnationaler 
Dienstleistungskonzerne
Eine möglichst weitreichende Libera-
lisierung des internationalen Dienst-
leistungshandels verfolgt die EU nicht 
nur bilateral mit einzelnen Staaten 
im Rahmen von CETA, TTIP und an-
deren bilateralen Verhandlungen zu 
Handelsabkommen, sondern auch 
in einem umfassenderen Rahmen. 
Da die Verhandlungen um einen ver-
tieften Abbau von Handelshemm-
nissen im Rahmen des Allgemeinen 
Abkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen (General Agreement 
on Trade in Services, GATS) der Welt-
handelsorganisation WTO ins Stocken 
geraten sind – nicht zuletzt aufgrund 
unterschiedlicher Interessen von Indu-
strie- und Entwicklungsländern – star-
tete eine „Koalition der Willigen“ im 
März 2013 Verhandlungen zu einem 
neuen Dienstleistungsabkommen au-
ßerhalb der WTO. Die Verhandlungen 
haben massive Auswirkungen darauf, 
welche politischen Handlungsspiel-
räume Staaten bei der Regulierung 
von Dienstleistungen zur Verfügung 
stehen, auch Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge könnten dabei unter 
Druck geraten. 

„Koalition der Willigen“ möchte Libe-
ralisierung des Dienstleistungshan-
dels vertiefen 

Das seit 1995 in Kraft befindliche 
GATS-Abkommen sollte darauf abzie-
len, den Grad der Liberalisierung im 
internationalen Dienstleistungshan-
del in weiteren Verhandlungsrunden 
schrittweise auszubauen. Doch die 
weitreichenden Liberalisierungsziele 

der Regierungen der Industriestaaten, 
allen voran der EU der USA, stoßen in-
nerhalb der Verhandlungen über eine 
Erweiterung des GATS im Rahmen der 
WTO-Doha-Runde schon lange auf 
Widerstand einer Reihe von Staaten, 
insbesondere seitens der Entwick-
lungsländer. Um dennoch die globa-
len Marktzugangsmöglichkeiten von 
grenzüberschreitend tätigen Dienstlei-
stungskonzernen auszubauen, schlug 
eine Gruppe liberalisierungsfreudiger 
WTO-Mitglieder, die sich selbst die „Re-
ally Good Friends of Services“ nennen, 
vor, Verhandlungen zu einem GATS-
Folgeabkommen außerhalb des WTO-
Rahmens zu beginnen. Gegenwärtig 
sind 24 WTO-Mitglieder an den Ver-
handlungen beteiligt, darunter die EU, 
die USA, Kanada, Japan und eine Rei-
he weiterer Staaten.26 Die im Rahmen 
des Abkommens eingegangenen Ver-
pflichtungen sollen nur zwischen den 
TiSA-Partnern gelten. Prinzipiell soll es 
jedoch anderen Staaten offenstehen, 
dem Abkommen auch nach In-Kraft-
Treten beizutreten – freilich ohne dass 
diese die Regeln des Vertrags in die-
sem Fall mitbestimmen konnten. 

Dienstleistungen der Daseinsvorsor-
ge können unter Druck geraten 

Die Verhandlungsagenda spiegelt 
klar die Wunschliste transnationaler 
Dienstleistungskonzerne und ihrer 
Lobbyverbände wider. Diese streben 
nicht nur danach, die Verpflichtungen 
der Staaten, den Marktzugang aus-
ländischer DienstleistungsanbieterIn-
nen nicht einzuschränken und diese 
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nicht gegenüber inländischen Anbie-
terInnen zu diskriminieren, in möglichst 
vielen Sektoren zu erweitern. Darüber 
hinaus drängen Unternehmensver-
bände auch darauf, Bestimmungen 
zu Regulierungen in das Abkommen 
zu integrieren, die dafür sorgen sol-
len, dass dienstleistungsbezogene 
Vorschriften keine Handelshemmnisse 
darstellen. 

Die Auflistung der Liberalisierungsver-
pflichtungen in den unterschiedlichen 
Sektoren erfolgt in den TiSA-Verhand-
lungen derzeit auf der Basis eines ge-
mischten Ansatzes (Hybridansatz), bei 
dem Verpflichtungen zu Marktzugang 
im Rahmen einer Positivliste explizit 
genannt werden müssen, während 
die Verpflichtung zur Gleichbehand-
lung in- und ausländischer Anbiete-
rInnen automatisch für alle Sektoren 
gelten soll, wenn nicht im Rahmen 
einer Negativliste explizite Ausnah-
men gemacht werden. Der verstärkte 
Rückgriff auf den Negativlistenansatz 
ist unter anderem durch damit ver-
bundenen Einsatz der „Standstill“- und 
der „Ratchet“-Klausel höchst proble-
matisch, die auf einen Teil der Ausnah-
mebestimmungen im Rahmen der 
Negativliste angewandt werden. In 
bestimmten Bereichen würden daher 
auch künftige Liberalisierungen auto-
matisch Teil des Abkommens werden 
(siehe Kapitel „Öffentliche Dienstlei-
stungen unter Druck“). 

Eine generelle Herausnahme der öf-
fentlichen Dienstleistungen, wie von 
den Vertretungen der ArbeitnehmerIn-
nen, kommunalen Verbänden und 
zahlreicher Organisationen der Zivil-
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gesellschaft gefordert, ist von der EU 
im Rahmen des TiSA-Verhandlungen 
nicht vorgesehen. Die von der EU ty-
pischerweise verwendeten Ausnah-
mebestimmungen weisen mehrere 
Schwachstellen auf (siehe Kapitel 
„Öffentliche Dienstleistungen unter 
Druck“) und reichen nicht aus, um 
Dienstleistungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge umfassend vor dem 
Vermarktungsdruck zu schützen.  

Die AK lehnt eine Ausweitung der Libe-
ralisierung des Dienstleistungshandels 
über das GATS hinaus auf plurilateraler 
Ebene im Rahmen der TiSA-Verhand-
lungen entschieden ab, da diese einen 
Schritt in die falsche Richtung darstellt. 
Vielmehr sind die Gründe für das Stok-
ken der GATS-Verhandlungen ernst zu 
nehmen. Zu diesen zählt insbesonde-
re auch, dass eine Reform des GATS 
im Sinne besserer Schutzbestimmun-
gen für regulatorische Spielräume so-
wie sozialstaatliche Standards auf na-
tionaler, regionaler und lokaler Ebene 
bislang ausgeblieben ist. Bei künftigen 
Verhandlungen im Rahmen des GATS 
ist die Verankerung verpflichtender 
Sozialstandards ebenso unerlässlich 
die Sicherstellung eines umfassenden 
Schutzes der regulatorischen Hand-
lungsspielräume im Bereich der öffent-
lichen Daseinsvorsorge. Der Schwenk 
im Richtung eines „GATS 2.0“- Ab-
kommens ist hingegen dazu geeig-
net, diesbezügliche Reformvorschläge 
sowie Liberalisierungsvorbehalte zu 
umgehen und notwendige Weiterent-
wicklungen des multilateralen Han-
delsregimes zu unterlaufen.
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Forderungen der AK
Die AK lehnt die TiSA-Verhandlungen 
ab. Verhandlungen zu einem plurila-
teralen GATS-Folgeabkommen, das 
auf verschärfte Liberalisierung abzielt, 
sind ein Schritt in die falsche Richtung.  
Vielmehr gilt es, im Rahmen künftiger 
GATS-Verhandlungen notwendige 
Reformen hinsichtlich der Veranke-
rung verpflichtender Sozialstandards 
sowie der Sicherstellung eines umfas-
senden Schutzes der regulatorischen 
Handlungsspielräume im Bereich der 
öffentlichen Daseinsvorsorge umzu-
setzen. Diesbezügliche Vorschläge 
zur Reform des multlilateralen Han-
delsregimes würden durch TiSA un-
terlaufen werden. 

• Unbeschadet dieser ablehnen-
den Haltung müssen öffentliche 
Dienstleistungen jedenfalls aus 
dem gesamten Anwendungsbe-
reich des geplanten Abkommens 
herausgenommen werden. 

• Die Anwendung des Negativ-
listenansatzes oder eines Hy-
bridansatzes (mitsamt den damit 
verbundenen „Standstill“- und 
„Ratchet“-Klauseln) sind jeden-
falls abzulehnen.  

• Bestimmungen über inner-
staatliche Regulierungen, die 
die regulatorischen Handlungs-
spielräume im Bereich öffent-
licher Dienstleistungen ein-
schränken könnten, sind jeden-
falls entschieden abzulehnen.  

• Die AK lehnt die Aufnahme von 
Finanzdienstleistungen in den 
Anwendungsbereich des Ab-
kommens ab. 

• Verhandlungen über eine weite-
re Liberalisierung im Bereich der 
grenzüberschreitenden Erbrin-
gung von Dienstleistungen durch 
Arbeitskräfte sind abzulehnen, so-
lange eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in Verwaltung 
und Justiz als Vorbedingung für 
die Gewährleistung der Einhaltung 
von geltenden Mindestlöhnen, Ar-
beitsbedingungen und anderen 
Arbeitsstandards auf der Basis 
von arbeits- und sozialrechtlichen 
sowie kollektivvertraglichen Be-
stimmungen nicht sichergestellt 
ist (siehe dazu darüber hinaus 
Kapitel „Befristete Arbeitsmigra-
tion Probleme für den Schutz von 
ArbeitnehmerInnen“). 
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